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Die Seite des Direktors

Ein Grundanliegen des Hauseigentümer­
verbandes ist seit jeher die breitere Streu­
ung des Wohneigentums. Ich will gar nicht
erst versuchen, hier alle Vorteile aufzulisten.
Aus der Sicht des Politikers ist das Wohnen
in den eigenen vier Wänden ein wichtiger
Stabilitätsfaktor. Denn das eigene Dach
über dem Kopf bedeutet Selbstbestimmung
in einem Lebensbereich, dem eine besonde­
re Bedeutung zukommt. Ist schon Selbst­
bestimmung an sich erstrebenswert, so wird
ihre stabilisierende Wirkung noch dadurch
verstärkt, dass sie zwingend mit der Über­
nahme von Verantwortung einhergeht. Aus
ökonomischer Sicht erscheint es sodann als
sinnvoll, dass der Nutzen des Grundeigen­
tums möglichst vielen zugutekommt und
dass sich seine Risiken auf möglichst viele
Schultern verteilen.

Im europäischen Vergleich steht die «rei­
che» Schweiz in Sachen Wohneigentums­
quote nicht besonders gut da. Im Jahre
2000 (neuere Vergleichszahlen gibt es lei­
der noch nicht) bildete sie mit 35 Prozent
das Schlusslicht. Daher betrachte ich es als
sehr gute Nachricht, dass die Wohneigen­
tumsquote gemäss Bundesamt für Statistik
seit 1970 (28,5 Prozent) kontinuierlich an­
gestiegen ist und 2012 37,2 Prozent er­
reichte. Der Kanton Zürich rangiert immer
noch auf dem drittletzten Platz (vor Genf
und Basel­Stadt), aber auch hier sind die
Fortschritte markant: Gab es 1990 nur ge­
rade 20,9 Prozent Eigentümer, so waren
es 2012 29 Prozent.

Man ist geneigt, die Zunahme der
Wohneigentumsquote auf die andauernd
günstige Finanzierungssituation zurückzu­
führen. Das wäre aber zu kurz gegriffen, ist
der Hypothekarzinsfuss doch erst seit 2002

Albert Leiser,
Direktor Haus­

eigentümerverbände
Stadt und Kanton

Zürich

Wohneigentum im Hoch

Albert Leiser

mehr oder weniger konstant unter 4 Pro­
zent geblieben. Gewachsen ist die Quote
aber sogar in Hochzinszeiten wie den frü­
hen Neunzigerjahren, als für neue Hypothe­
ken zeitweise um die 8 Prozent bezahlt wer­
den mussten. Aber es liegt nahe, dass ein
Teil des Wachstums auf die niedrigen Zinsen
zurückzuführen ist und auf die Tatsache,
dass es gegenwärtig an interessanten Alter­
nativen der Vermögensanlage mangelt.

Als Stadtzürcher Politiker ist mir klar,
dass Zürich in Sachen Wohnen immer ge­
wissermassen eine Insel bleiben wird, in der
andere Verhältnisse herrschen und sich da­
her auch andere politische Massnahmen
rechtfertigen. Dennoch beruhigt es mich
etwas, dass sich ausserhalb der Stadt selbst­
genutztes Eigentum nach wie vor grosser
Beliebtheit erfreut, dass Selbstverantwor­
tung noch etwas bedeutet und dass man
sich nicht auf den Bau gemeinnütziger
Wohnungen konzentriert. ■Hauswartung Kundengärtnerei Rasenmähen Gravuratelier

8604 Hegnau-Zürich Zürcherstrasse 40–42
4132 Muttenz-Basel Grenzacherstrasse 31 • 9014 St.Gallen Fürstenlandstrasse 96
3400 Burgdorf-Bern Lyssachstrasse 124D • 8400 Winterthur St.Gallerstrasse 10

Telefon 0848 90 1000 • Fax 0848 90 3000
www.alphaplan.ch • E-Mail: info@alphaplan.ch



Suchen Sie einen Käufer für Ihre Immobilie? Seit über 125 Jahren bieten wir
Sicherheit und schaffen Vertrauen beim Verkauf von Immobilien. Ob
Eigentumswohnung, Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus, ob Gewerbeimmobilie
oder Bauland: Setzen Sie auf unser weitgespanntes Beziehungsnetz und nutzen

Sie unsere Fachkompetenz, von der Preisfestlegung bis zur
Abwicklung der Grundstückgewinnsteuer. freuen sich auf Ihre
Kontaktnahme.

Wir verkaufen für Sie!

Hauseigentümerverband Zürich Albisstrasse 28 8038 Zürich
Telefon 044 487 17 86 Fax 044 487 17 83 roger.kuhn@hev-zuerich.ch www.hev-zuerich.ch

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.

Roger Kuhn und sein Team
freuen sich auf Ihren Anruf auf 044 487 17 86
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Vom Bauen

Der neue kantonale Richtplan
Auf Antrag der zuständigen Kommissionen für Planung und
Bau (KPB) sowie Verkehr, Energie und Umwelt (KEVU) hat der Zürcher
Kantonsrat am 17. März 2014 den neuen Richtplan festgesetzt.
Damit hat Zürich als erster Kanton in der Schweiz einen mit dem
eidgenössischen Raumplanungsgesetz (RPG) kompatiblen Richt-
plan. Das ist erfreulich, auch weil die Debatte von einer sowohl inhalt-
lich wie organisatorisch ausgezeichnet funktionierenden Zusammen-
arbeit der bürgerlichen Parteien SVP, FDP, CVP, BDP und EDU geprägt
war. In einem Sitzungsmarathon von mehreren Tagen wurden
über 200 Anträge beraten. Das Resultat darf sich sehen lassen.

Die Herausforderungen
Die Herausforderungen sind

gross: Wie befriedigen wir unsere
Mobilitätbedürfnisse in einem
immer enger werdenden Raum,
der Lebensraum und Wirtschafts­
motor gleichzeitig sein will?
Wie schaffen wir ein vielfältiges
Wohnangebot, ohne dass wir in
DDR­Manier eine Plattensiedlung
nach der anderen bauen und ohne
dem Markt die Lust am Investie­
ren zu nehmen? Wie versorgen
wir uns mit Gütern des täglichen
Bedarfs bei einer ständigen Zu­
nahme der Bevölkerung, die mehr Güter
braucht und mehr Flächen beansprucht,
gleichzeitig aber auch die Erholungsräume in
der Landschaft einfordert und dabei auch
noch von der Selbstversorgung und einer
Stadt im Park träumt? Das sind alles Fragen,
auf die auch die Raumplanung eine Antwort
haben muss.

Zur Bedeutung des Richtplanes
Richtplanung bedeutet in erster Linie die

Sicherung des Raumes für einen bestimmten

Zweck. Der Plan selber ist «nur» behörden­
verbindlich, kann also von den Grundeigen­
tümern nicht angefochten werden. Neu
verfügt der Kanton Zürich nicht mehr als
einzelne Teilrichtpläne, sondern ein einziges
Richtplanwerk, bestehend aus sechs Kapitel,
welche nachfolgend mit Blick auf die Neue­
rungen kurz vorgestellt werden:

Kapitel 1 «Raumordnungskonzept»
Neu wird der Kanton Zürich unterteilt

in fünf Handlungsräume, nämlich Stadt­

Carmen Walker Späh,
Rechtsanwältin,
Kantonsrätin FDP,
Mitglied Ausschuss
parlamentarische
Gruppe Wohn­ und
Grundeigentum
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orten für Materialgewinnung (Kiesabbau)
wurden abgelehnt.

Kapitel 6 «Öffentliche Bauten und
Anlagen»

Bei diesem Kapitel ging es darum, die
Standorte für öffentliche Bauten und Anlagen
von kantonaler Bedeutung festzulegen.
Unbestritten war die Dezentralisierung der
Kantonsschulen mit neuen Standorten an den
Seeufern und im Knonauer Amt. Der Rat hat
als einzigen Standort die Kantonsschule
Limmattal neu aufgenommen. Im Übrigen
konnten alle Anträge abgewehrt werden, die
generell eine bessere Anbindung an den öf­
fentlichen Verkehr und den Veloverkehr for­
derten. Die Mehrheit machte geltend, man
könnte einen öffentlichen Werkhof erschlies­
sungstechnisch nicht gleich behandeln wie
ein Schulhaus. ■

Hauswartungen
Liegenschaftenservice

Scherrstrasse 3
8006 Zürich
044 350 64 64
info@casarep.ch

Egg ZH Rüschlikon Winterthur Rapperswil SG

Video
www.casarep.ch
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Vom Bauen

landschaft, urbane Wohnlandschaft, Land­
schaft unter Druck, Kulturlandschaft und
Naturlandschaft.

Je dichter gebaut wird, umso besser
muss die Erschliessung mit dem öffentlichen
Verkehr sein und umgekehrt. Laut dem
neuen Richtplan soll der öffentliche Verkehr
im Schnitt mindestens die Hälfte des Ver­
kehrszuwachses aufnehmen. Anträge, diesen
sogar auf 80% zu erhöhen, hatten keine
Chance.

Kapitel 2 «Siedlung»
Das Siedlungsgebiet im Richtplan bleibt

so, wie es bereits der Regierungsrat be­
antragt hatte. Die Zukunft liegt in der
Verdichtung nach Innen. Der kantonale
Richtplan setzt diesen Grundsatz konse­
quent um und hat sich – trotz anfängli­
chem Murren verschiedener Gemeinden –
in den Kommissionsberatungen durchge­
setzt. Dennoch bleibt den Gemeinden
ein gewisser Anordnungsspielraum,
denn der Richtplan ist nicht parzellen­
scharf.

Die meisten der links­grünen Anträge
um weitere Streichung des Siedlungsge­
biets konnten abgewehrt werden. Neu for­
dert der Richtplan vom Kanton den Abbau
der Regelungsdichte. So sorgt er für günsti­
ge Rahmenbedingungen auch im Woh­
nungsbau.

Hochhäuser werden in Zukunft einen
noch grösseren Beitrag an die Verdichtung
leisten und nicht nur den beiden Städten
Zürich und Winterthur eine neue Silhouette
geben. Als «neue Image­Träger» oder räum­
liche «hot spots» werden sie zunehmend das
Erscheinungsbild auch der Agglomerationen
prägen. Das bisherige Verfahren mittels
Sondernutzungsplanung hat sich im Kanton
Zürich bewährt. Daran hat der Richtplan zu
Recht nichts geändert.

Kapitel 3 «Landschaft»
Das Bauen ausserhalb der Bauzone ist

weitgehend Sache des Bundes. Nicht uner­
wartet wurde seitens Links­Grün reklamiert,
der Rat nähme die vom Zürcher Volk gutge­
heissene Kulturlandinitiative nicht ernst. Der
guten bürgerlichen Zusammenarbeit ist es zu
verdanken, dass die untaugliche Umset­
zungsvorlage der Regierung nicht in den
Richtplan integriert wurde.

Kapitel 4 «Verkehr»
2007 hatte der Kantonsrat dieses Kapitel

neu festgesetzt. Nach so wenigen Jahren
sollte dieser Teilrichtplan nicht wieder auf
den Kopf gestellt werden, auch aus Gründen
der Planbeständigkeit und der Rechtssicher­
heit. Das sah aber die Linke nicht so. Weil
in der zuständigen vorberatenden KEVU
die Bürgerlichen in der Minderheit waren,
konnten sie sich durchsetzen. Dank der
ausgezeichneten bürgerlichen Zusammen­
arbeit wurden im Rat die Minderheiten
wieder zu Mehrheiten. Erfreulich war, dass
mit Stichentscheid des Präsidenten der
Standort Dübendorf als Standort für einen
Innovationspark im Richtplan eingetragen
wurde.

Der Kantonsrat hielt sich trotz heftigem
links­grünem Protest beide Optionen offen,
also sowohl einen Innovationspark mit als
auch ohne Aviatik. Und dass der Kanton neu
auch die Einrichtung eines internationalen
Hochschulzentrums für Finanz­ und Bank­
wissenschaften im Innovationspark prüfen
soll, ist aus volkswirtschaftlicher Sicht zu be­
grüssen.

Kapitel 5 «Ver- und Entsorgung»
Auch dieses Kapitel wurde erst im Jahre

2009 vollständig überarbeitet. Die bisherigen
Standorte für Deponien zum Beispiel wurden
bestätigt. Anträge auf Streichung von Stand­
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Wohnungspolitik

Bei einer Überprüfung subventionierter Wohnungen in der Stadt Bern hat sich gezeigt,
dass in 298 der 560 untersuchten Fälle die Vermietungskriterien nicht erfüllt wurden. Die
Mieter verfügten über ein zu hohes Einkommen oder Vermögen oder eine zu tiefe Woh­
nungsbelegung. In mehreren Fällen waren gleich zwei oder drei der Kriterien nicht erfüllt.

Vergabe günstigen Wohnraums
Auch in Zürich, insbesondere in der Stadt Zürich, steht die Vergabepra-
xis günstiger Wohnungen unter Beschuss. Anscheinend werden subven-
tionierte Wohnungen alle zwei Jahre auf ihre Zweckerhaltung geprüft.
Jedoch besitzt die Stadt einen markanten Anteil an gemeinnützigen
Wohnungen, welche nicht überprüft werden, solange sie nicht noch
zusätzliche Subventionen aufweisen. Diese Wohnungen profitieren von
indirekten Förderungen und können deshalb günstig vermietet werden.

Direktor Albert Leiser hat daher zusam­
men mit Gemeinderat Markus Hungerbühler
folgende Schriftliche Anfrage an den Zürcher
Stadtrat und die Kantonsräte Josef Wieder­
kehr, Regine Sauter und Franco Albanese an
den Regierungsrat gerichtet:
1. Liegen dem Stadtrat Informationen darü­

ber vor, wie sich die Praxis bei der Verga­
be günstigen Wohnraums in der Stadt
Zürich präsentiert? Ist er der Meinung,
dass sie das Ziel erfüllt, dass günstiger
Wohnraum nur Mietern mit tiefem Ein­
kommen zur Verfügung steht; und zwar
sowohl bei Wohnungsvergabe als auch zu
späteren Zeitpunkten, wenn sich beispiels­
weise die wirtschaftliche oder die familiä­
re Situation der Begünstigten verändert?

2. Wie kann wirkungsvoll sichergestellt wer­
den, dass durch den genossenschaftlichen
Wohnungsbau nicht private Anbieter
günstiger Wohnungen von dem staatlich
direkt oder indirekt subventionierten
günstigen Wohnraum konkurrenziert
werden?

3. Ein wichtiges Anliegen der Stadt Zürich
muss aus unserer Sicht eine gute sozia­

le Durchmischung des Wohnraums sein.
Mit welchen Massnahmen wird diese
soziale Durchmischung heute sicherge­
stellt?

4. Beim Wechsel von einer Objekt­ zu einer
Subjektfinanzierung werden nicht die Mie­
ten einzelner Objekte heruntergesetzt,
sondern die Subventionen gehen direkt
an die Unterstützungsbedürftigen. Dieses
System ist bedeutend transparenter. Wür­
den sich für die Stadt Zürich bei einem
Wechsel zur Subjektfinanzierung Vorteile
ergeben? Wie schätzt der Stadtrat dies­
bezüglich die Wirksamkeit und die Ver­
besserung der sozialen Durchmischung
ein? Wie können auf städtischer Ebene
rechtliche Grundlagen am zweckmässi­
gsten geschaffen werden, um den Wech­
sel von der Objekt­ zur Subjekthilfe zu
forcieren? ■

Einen analogen Fragenkatalog haben
die Kantonsräte Josef Wiederkehr,
Regine Sauter und Franco Albanese an
den Regierungsrat gerichtet.



Impressum

221HEV 4 | 2014

Herausgeber:
Hauseigentümerverband Zürich (HEV Zürich)
In Zusammenarbeit mit:
Hauseigentümerverband Kanton Zürich
(HEV Kanton Zürich)

Direktor HEV Kanton Zürich und HEV Zürich:
Albert Leiser (al)

Redaktion:
Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich,
hev@hev­zuerich.ch,
Tel. 044 487 17 73, Fax 044 487 17 72
www.hev­zuerich.ch, www.hev­zh.ch

Redaktor:
lic. iur. Paco Oliver (po)

Autoren dieser Ausgabe:
lic.iur. Daniela Fischer, HEV Zürich
Barbara Scalabrin­Laube, Cottage­Garten, Alten
lic. iur. Harald Solenthaler, Rechtsanwalt, HEV Zürich
lic. iur. Cornel Tanno, Rechtsanwalt, HEV Zürich
Carmen Walker Späh, Kantonsrätin
lic. iur. Tiziano Winiger, HEV Zürich

Auflage: 59 199 (WEMF-bestätigt)

Nachdruck nur mit Quellenangabe
(z.B. HEV Zürich 5/2010) gestattet.

Abonnemente:
HEV Zürich, Claudia Neeracher, Postfach,
8038 Zürich, claudia.neeracher@hev­zuerich.ch,
Tel. 044 487 17 75, Fax 044 487 17 72
www.hev­zuerich.ch

Inseratenverwaltung:
Der Zürcher Hauseigentümer, Postfach,
8021 Zürich, Markus Turani
Tel. 044 487 18 08, Fax 044 487 18 09,
inserate@hev­zuerich.ch

Der Inserateteil dient der Information unserer
Mitglieder über Produkte und Dienstleistungen und
stellt keine Empfehlung des Herausgebers dar.
Der Herausgeber lehnt jegliche Verantwortung über
die Inhalte und Aussagen der publizierten Inserate
und Publireportagen ab.

Produktebesprechungen können nicht aufgenommen
werden.

Erscheint monatlich einmal.
Verkaufspreis CHF 2.–, Jahresabonnement CHF 20.–
(für Mitglieder im Jahresbeitrag inbegriffen).

Über nicht bestellte Manuskripte kann keine
Korrespondenz geführt werden.

Druck: Swissprinters AG

Geschäftsstelle
Hauseigentümerverband Kanton Zürich
Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich
Telefon 044 487 18 00
Fax 044 487 18 88
info@hev­zh.ch | www.hev­zh.ch

Drucksachenverkauf
Montag bis Freitag, 8.00–17.30 Uhr
Telefon 044 487 17 07
Online­Bestellungen: www.hev­zuerich.ch

Telefonische Rechtsberatung
Für Mitglieder unentgeltlich
Montag bis Freitag,
8.00–12.00 Uhr und 13.00–17.00 Uhr
Telefon 044 487 17 17

Telefonische Bauberatung
Für Mitglieder unentgeltlich
Montag bis Freitag,
8.00–12.00 Uhr und 13.00–17.30 Uhr
Telefon 044 487 18 18

044 299 20 00

Freyastrasse 12 . 8004 Zürich . info@glas-maeder.ch

Ihr Partner für klassische und
moderne Glasarbeiten im Innen-
und Aussenbereich
www.glas-maeder.ch

Hardstrasse 67 / 8004 Zürich

Kaminfegerei
Lüftungsreinigung

Dachdeckerei
Bauspenglerei

Reparaturdienst

Gebr. Knabenhans AG

Telefon 044 493 30 10
Fax 044 493 3014

info@knabenhans-ag.ch
www.knabenhans-ag.ch

GRÖSSTES COMPETENCE-
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Teil- oder Gesamtsanierung? Neubau oder Renovation? Garantiefall oder nicht?
Wir begleiten Sie vom Spatenstich bis zur Bauabrechnung und stehen Ihnen als
Bau-Manager oder Treuhänder zur Seite. In Gummistiefeln bei Wind und Wetter
genauso wie am Schreibtisch.

Wir renovieren für Sie!
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Telefon 044 948 24 24 • Fax 044 948 09 00 • info@rug-ag.ch

Ihre Vorteile
• grosses Fassungsvermögen,

dadurch weniger Leerungen
• keine überquellenden Abfallkübel
• kein wegfliegender Abfall bei Wind
• keine Abfallverzettelung durch Tiere
• keine Geruchsbelästigung
• viel geringere Umlagerung von Wespen
• Abfall in Behältern kann nicht

angezündet werden
• einfacher Einbau

Clean City –
Unterflur-Abfallsammelbehälter

eine saubere Sache
www.rug–ag.ch
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UHLENBROCK AG
Bauspenglerei
Bedachungen

Hohlstrasse 413
8048 Zürich
Tel. 044 4011460
Fax 044 4011461



Zürich • Basel • St.Gallen • Winterthur • Bern
Telefon 0848 90 1000 • Fax 0848 90 3000

www.alphaplan.ch • E-Mail: info@alphaplan.ch

8604 Hegnau-Zürich Zürcherstrasse 40–42
4132 Muttenz-Basel Grenzacherstrasse 31 • 9014 St.Gallen Fürstenlandstrasse 96
3400 Burgdorf-Bern Lyssachstrasse 124D • 8400 Winterthur St.Gallerstrasse 10

Telefon 0848 90 1000 • Fax 0848 90 3000
www.alphaplan.ch • E-Mail: info@alphaplan.ch

Brütten

2½-Zimmerwohnung
im Gartengeschoss an ruhiger, sonniger Lage mit grossem Gartensitzplatz.
NWF ca. 64 m². Modern ausgebaute Wohnung, welche 2010 umfassend
renoviert wurde. Kellerabteil ca. 11 m².
Verhandlungspreis Fr. 355000.– inkl. Aussen-Abstellplatz.

Dällikon

3½-Zimmer-Gartenwohnung
in einem ruhigen Wohnquartier an gut besonnter und kinderfreundlicher Lage.
NWF ca. 78.5 m², hervorragender Zustand der Wohnung, Gartensitzplatz,
1 Kellerabteil. Baujahr 1995. Verhandlungspreis Fr. 465000.– inkl. Autoeinstell-
platz in UN-Garage.

Oberengstringen

4½-Zimmerwohnung
an erhöhter, bevorzugter und ruhiger Lage. Baujahr 2004, im 1. Obergeschoss
(Lift), NWF ca. 120 m², Wohn-/Esszimmer mit grossem Balkon (ca. 20 m²),
Kellerraum, Verhandlungspreis Fr. 950000.– zzgl. Autoeinstellplatz in UN-
Garage und sep. Disponibelraum im UG.

Uster

5½-Zimmer-Einfamilienhaus
in einem schönen und begehrten Wohnquartier, Bushaltestellen in der Nähe,
Baujahr 1960, Grundstücksfläche 577 m², Balkon mit Sicht auf den
Greifensee, grosser Garten, gute Ausrichtung zur Sonne, renovationsbedürftig,
Doppelgarage (hintereinander liegend), 2 Aussenabstellplätze.
Verhandlungspreis Fr. 1020000.–.

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.
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Immobilienverkauf ist Vertrauenssache.

Alle unsere aktuellen Verkaufsobjekte finden Sie auf
unserer Internetseite www.hev-zuerich.ch.





… macht Ihr Haus trocken!

Nasse Wände?
Feuchte Keller?
Das gute Gefühl, in den besten Händen zu sein.

70.000 erfolgreiche Sanierungen in der ISOTEC-Gruppe. Wir gehen systematisch vor –
von der Analyse bis zur Sanierung. Für ein gesundes Wohnklima und die Wertsteigerung
Ihrer Immobilie. Rufen Sie uns an. Wir helfen gerne weiter!

Hürlimann Bautenschutz AG
Tel. 052 / 346.26.26

www.huerlimann-bautenschutz.ch oder www.isotec.ch
Am Dorfbach 40 • CH-8308 Illnau

BRUNNER KÜCHEN AG 5618 Bettwil Tel. 056 676 70 70 www.brunner-kuechen.ch
Grosse Ausstellung mit über 30 Küchen in Bettwil und in der Baumesse Emmenbrücke
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Vom Bauen

Obwohl in § 5 der Allgemeinen Bauverordnung der «gewachsene Boden» definiert wird,
gibt die Anwendung dieser Vorschrift häufig zu Diskussionen Anlass, insbesondere ob
zwischen Neu­ und Erweiterungsbauten zu differenzieren ist.

Gewachsenes Terrain
Bei der Bestimmung des gewachsenen Bodens ist im Kanton Zürich bei
Neubauten grundsätzlich auf die aktuellen Verhältnisse abzustellen, bei
Um- und Erweiterungsbauten dagegen auf diejenigen bei Einreichung
des ursprünglichen Baugesuchs.

Da sich der Kanton Zürich bisher
nicht der Interkantonalen Verein­
barung über die Harmonisierung
der Baubegriffe (IVHB) angeschlos­
sen hat, gelten für die Definition
von baurechtlichen Begriffen nach
wie vor die hiesigen Regeln.

Der Begriff des gewachsenen
Bodens bildet in diversen Bauvor­
schriften einen massgebenden Be­
standteil. Deshalb wird er gestützt
auf § 359 Abs. 1 lit. d PBG in § 5
Allgemeine Bauverordnung (ABV)
umschrieben: «Gewachsener Bo­
den ist der bei Einreichung des
Baugesuchs bestehende Verlauf des Bo­
dens.» Damit hat sich der Gesetzgeber für
die praktikabelste Lösung entschieden: Statt
auf den Zeitpunkt einer Handänderung,
einer Einzonung oder einer künstlichen Ter­
rainveränderung abzustellen, was unter Um­
ständen mit erheblichen Nachweisschwie­
rigkeiten verbunden wäre, werden die im
Zeitpunkt der Baueingabe aktuellen Verhält­
nisse als massgeblich erklärt.

Nach § 5 Abs. 2 ABV kann sodann nur auf
frühere Verhältnisse zurückgegriffen werden,
wenn der Boden (a) innert eines Zeitraums
von 10 Jahren vor Baueingabe in einem Zeit­
punkt der Ausführung der Bewilligungspflicht
unterliegenden Ausmass aufgeschüttet und

das neue Terrain in der baurecht­
lichen Bewilligung oder in einem
förmlichen Planungs­ oder Projekt­
genehmigungsverfahren nicht aus­
drücklich als künftig gewachsener
erklärt worden ist; oder wenn (b)
der Boden im Hinblick auf die be­
absichtigte Nutzung des Grundstü­
ckes oder zur Umgehung von Bau­
vorschriften umgestaltet worden ist.

Das Verwaltungsgericht hat in
einem Grundsatzentscheid vom
28. September 2005 festgehalten,
dass mit «Baugesuch» in § 5 ABV
das Stammbaugesuch zu verstehen

ist. Daher sei bei Um­ und Erweiterungsbau­
ten für die Bestimmung des gewachsenen
Bodens auf dieselben Terrainverhältnisse wie
bei Einreichung des ursprünglichen Bauge­
suchs abzustellen. Das Bundesgericht hat die
unterschiedliche Beurteilung bei Neubauten
und Um­ resp. Erweiterungsbauten durch die
kantonalen Instanzen gutgeheissen

Der Terrainverlauf bei Einreichung des
ursprünglichen Baugesuchs lässt sich im Rah­
men von Um­ oder Erweiterungsbauten
meist aufgrund der beim ursprünglichen
Hausbau bewilligten Pläne auch ohne grös­
sere Probleme eruieren und somit in der
Praxis keine grösseren Beweisschwierigkeiten
mit sich bringen. ■

lic. iur.
Harald Solenthaler,
Rechtsanwalt,
Rechtsberatung
und Prozessführung,
HEV Zürich
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höchsten Gerichts «als Allgemeinwissen vor­
auszusetzen, dass ein Nachbargrundstück nicht
ohne rechtliche Grundlage für eigene Zwecke
verwendet werden kann».

Auch auf die Zusicherung seines Architek­
ten, dass alles den Regeln der Baukunst ent­
spreche, durfte der Bauherr nicht einfach blind
vertrauen. Schliesslich wurde ihm zum Ver­
hängnis, dass er von Anfang an zugesichert
hatte, den Beton im Bedarfsfall einmal auf
eigene Kosten zu beseitigen. Damit hat er laut
dem Urteil aus Lausanne im Ergebnis einge­
räumt, «es sei ihm von Anfang an klar gewe­
sen, dass er eigentlich nicht habe auf das
Grundstück der Beschwerdeführerin einwirken
dürfen». Unter diesen Umständen gilt der
Eigentümer als bösgläubig. ■

(Urteil 5A_655/2010
vom 5. Mai 2011)

Mario
Cunti
Gipser- und Stukkaturgeschäft
Gartenstrasse 21
8700 Küsnacht

Telefon 044 910 18 16
Natel 079 402 22 21
Telefax 044 910 90 29
mcuntigipser@bluewin.ch

Qualität heisst für uns: Bauwerke zu schaffen, die heute wie

morgen höchsten Anforderungen gerecht werden. Seit über

100 Jahren. +41 44 929 61 61, www.gadola-bau.ch

Fassaden | Hochbau | Tiefbau | Erdwärmesonden | Immobilien

Qualität
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Vom Bauen

Beton unter Nachbars Grund
Das Bundesgericht setzt als «Allgemeinwissen» voraus, dass niemand
einfach so ein Nachbargrundstück für eigene Zwecke verwenden darf,
und verlangt die Beseitigung einer Betonhinterfüllung, die unterirdisch
über die Grundstücksgrenze ragt.

Zu beurteilen war in Lausanne ein
Streit zwischen zwei Nachbarn in einer
Baselbieter Gemeinde. Der eine der
Eigentümer realisierte auf seiner Par­
zelle einen unterkellerten Anbau nahe
an der Grundstücksgrenze, wobei eine
unterirdische Betonhinterfüllung an
einzelnen Stellen auf das Grundstück
der Nachbarin zu liegen kam. Das
Bezirksgericht Liestal wertete das als
Eigentumsverletzung und ordnete die
Entfernung der Betonhinterfüllung
und die Wiederherstellung des ur­
sprünglichen Zustands an. Das Kan­
tonsgericht Basel­Landschaft gelangte dage­
gen zu Schluss, der unterirdische Beton auf
dem Grundstück der Nachbarin stelle für die­
se gar keinen ersichtlichen Nachteil dar. Der
Aufwand für die Entfernung des Betons stün­
de in keinem auch nur ansatzweise vernünfti­
gen Verhältnis zum Ergebnis. Für das Kantons­
gericht liegt deshalb Rechtsmissbrauch vor,
zumal die Nachbarin den Gang der Bauarbei­
ten fortlaufend beobachtete, jedoch erst nach
deren Vollendung die Entfernung des Betons
verlangt hatte.

Anders entschied nun das von der Nach­
barin angerufene Bundesgericht. Laut seinem
Urteil ist unbestritten, dass der unterirdisch in
das Nachbargrundstück hineinragende Beton
ein ungerechtfertigter Eingriff im Sinne von
Art. 641 Abs. 2 des Zivilgesetzbuchs ist und
die Eigentümerin ein Interesse daran hat, ihren
Eigentumsanspruch bis in die Tiefe des Bodens

auszuüben, wo sich der besagte Be­
ton befindet. Zwar mag es aus Sicht
des höchsten Gerichts zutreffen,
dass die Nachbarin gegenwärtig von
der ungerechtfertigten Einwirkung
auf ihr Grundstück nicht besonders
betroffen ist. Das ändere aber nichts
daran, dass dieses Interesse spätes­
tens dann aktuell wird, wenn sie auf
ihrem Grundstück am fraglichen Ort
eine unterirdische Baute erstellen
will, wozu sie aufgrund eines Grenz­
baurechts berechtigt ist. Bis dahin
mit einer Klage zuzuwarten, sei ihr

nicht zuzumuten, zumal sie sich nach einer
langen andauernden Duldung des Zustands
«unter Umständen das Verbot des Rechtsmiss­
brauchs entgegenhalten lassen muss».

Dem Baselbieter Kantonsgericht hält das
Bundesgericht entgegen, dass die Nachbarin
durchaus berechtigte Interessen wahrnehme:
«Die Verteidigung ihres Eigentums stellt ein
legitimes und folglich ausreichendes Interesse
dar.» Dabei spielt grundsätzlich keine Rolle,
dass sie sich gegen einen Nachteil wehrt, der
im Vergleich zu den für seine Beseitigung er­
forderlichen Kosten eher gering erscheint. Und
selbst wenn ein Rechtsmissbrauch vorliegen
sollte, konnte sich der beklagte Nachbar darauf
gar nicht berufen, weil er nicht gutgläubig ist.
Aufgrund eines früheren Vorfalls wusste er,
dass sein Anbau auch nicht unterirdisch auf
das Nachbargrundstück hinüberragen darf.
Abgesehen davon ist nach Auffassung des

RA lic. iur.
Cornel Tanno,
Rechtsberatung,
Prozessführung,
HEV Zürich



...das
Schlimmste
am Einbruch
ist das Gefühl
danach.

Martin Eichholzer AG
Bachmattweg 13
CH-8048 Zürich
Tel. 044 434 10 10
www.quadragard.ch

45%
35%
10%
4%

Die Einbrecher kennen die
Schwachstellen an Ihrem Zuhause
– Sie jetzt auch!
Wir haben die Lösungen für Ihre
persönliche Sicherheit.
Rufen Sie uns an und verlangen Sie
unsere unverbindliche Beratung.

kommen durch die
Garten- oder Balkontür

kommen durch ein
Fenster

bevorzugen eine
Eingangstür

steigen durch einen
Lichtschacht ein

Beugen Sie vor und sichern Sie
diese Schwachstellen:

Alle 8 Minuten wird in der
Schweiz eingebrochen und...



Ausflug Mitgliederforum

Programm
6.30 Uhr Abfahrt mit Comfort­Car ab Sihlquai beim HB Zürich
9.30 Uhr Ankunft Europarat

Filmvorführung und Erklärungen, Beobachten des Ratsbetriebs auf der
Tribüne, danach Apéro beim Schweizer Botschafter, Herr Gubler, und ge­
meinsames Mittagessen in der Altstadt von Strasbourg

ca. 15.00 Uhr Zeit zur freien Verfügung
17.00 Uhr Rückfahrt nach Zürich

ca. 20.00 Uhr Ankunft in Zürich Sihlquai

Kosten
pro Person: Mitglieder CHF 200.–/Nichtmitglieder CHF 240.–
Inbegriffen: Carfahrt inkl. Kaffee und Gipfeli bei Hinfahrt, Sandwich und Mineral bei

Rückfahrt, Besuch Europarat, Apéro, Mittagessen und Getränke

Anmeldung
Für die Anmeldung benützen Sie bitte den untenstehenden Talon.
Die Platzzahl ist beschränkt, die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.
Anmeldeschluss: Mittwoch, 14. Mai 2014.

Sie können sich bis drei Wochen vor dem Ausflug abmelden, ohne dass Ihnen Kosten
entstehen. Bei späteren Abmeldungen wird eine Bearbeitungsgebühr von 30% der Kosten
erhoben. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen bleiben die vollen Kosten geschuldet.
Eine Vertretung ist selbstverständlich willkommen.
Ihre Katrin Widmer

Anmeldung
Strasbourg, 26. Juni 2014

✁

Bitte Angaben in Blockschrift

Einsenden an: HEV Zürich, Sekretariat Seminare, Albisstrasse 28/Postfach, 8038 Zürich, per Fax 044 487 17 77 oder
über unsere Website www.hev­zuerich.ch unter «Seminare & Veranstaltungen». Für Fragen Telefon 044 487 17 03.

Anzahl Personen Mitgliedernummer (siehe Adressfeld auf letzter Seite)

Name Vorname Geburtsdatum Nationalität

Name Vorname Geburtsdatum Nationalität

Strasse PLZ und Ort

Tel.­Nr. E­Mail

Ausflug Mitgliederforum
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☞ Donnerstag, 26. Juni 2014

Der Europarat wurde 1949 ge-
gründet, um sicherzustellen, dass
sich die Schrecken des 2. Welt-
krieges nicht wiederholen würden,
und um in ganz Europa gemein-
sam demokratische Prinzipien zu
entwickeln. Hauptsitz ist das Palais
de l’Europe in Strasbourg, vor wel-
chem die Flaggen der mittlerweile
47 Mitgliedsstaaten wehen. Das
Palais ist der Arbeitsplatz für einen Teil des
Sekretariats des Europarates, für das fast
2000 Mitarbeiter tätig sind. Herzstück ist der
Plenarsaal, in dem politische Vertreter aller

Mitgliedsstaaten zu den Sitzungen der
Parlamentarischen Versammlung und des
Kongresses der Gemeinden und Regio-
nen des Europarates zusammenkommen.

National- und Europarätin Doris
Fiala gibt uns die Ehre, uns durch das
Palais zu führen und uns einen Einblick
in die Arbeit der Mitglieder der nationa-
len Parlamente, Diplomaten, Experten
und anderer Vertreter der Mitglieds-

staaten zu bieten. Anschliessend haben wir
das Vergnügen, vom Schweizer Botschafter,
Herr Gubler, in Strasbourg zum Apéro ein-
geladen zu sein. ■

Europarat
Strasbourg

Doris Fiala
National- und
Europarätin



Unterhörstetten | Schlieren | Effretikon | Gossau SG

www.herzog-kuechen.ch

1912SE IT
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Mietrecht

Wann eine Kündigung als empfangen gilt, ist entscheidend für die Rechtzeitigkeit
und den Fristenlauf beim Erstreckungsverfahren. Nach bisheriger Praxis galt mit Bezug auf
die Rechtzeitigkeit der Zustellung die uneingeschränkte Empfangstheorie, während
mit Bezug auf den Beginn der Anfechtungsfrist die eingeschränkte Empfangstheorie galt.
Das Bundesgericht bestätigt zwar seine Rechtsprechung zur uneingeschränkten
Empfangstheorie, wendet diese aber erstmals auch mit Bezug auf ein Erstreckungs­
begehren an.

Mieter kann Empfang der Kündigung
nicht beliebig verzögern

Hier uneingeschränkte, …
Im Mietrecht findet grundsätzlich

die sogenannte uneingeschränkte
Empfangstheorie Anwendung. Im
Bezug auf die Kündigung heisst
das, dass sie als zugegangen gilt,
wenn sie zum ersten Mal in den
Machtbereich des Empfängers ge­
langt ist – konkret: sobald die
Kündigung im Briefkasten oder Post­
fach des Adressaten liegt.

Hat der Absender den Brief ein­
geschrieben gesendet und konnte er
nicht zugestellt werden, gilt die Mitteilung
als empfangen, sobald der Adressat das
Schreiben mit der im Briefkasten vorgefun­
denen Abholungseinladung erstmals bei der
Poststelle abholen kann.

… hier eingeschränkte Empfangstheorie
Nach geltender Praxis galt hingegen im

Bezug auf den Beginn der 30­tägigen Zah­
lungsfrist nach Art. 257d Abs. 1 OR oder
dem Beginn der Anfechtungsfrist von Miet­
zinserhöhungen und Kündigungen nach Art.
270b und 273 OR die sogenannte einge­
schränkte Empfangstheorie. Nach dieser gilt
zwar eine Sendung ebenfalls als zugestellt,
wenn sie dem Empfänger beim ersten Zu­

stellversuch abgegeben werden
kann. Holt der Adressat die Sen­
dung aber später bei der Post ab,
so gilt sie nicht an dem Tag als
zugestellt, an dem er sie erstmals
abholen könnte, sondern erst im
Zeitpunkt, in welchem er sie tat­
sächlich bei der Poststelle abholt.
Holt der Adressat die Sendung
nicht ab, so gilt sie beim Ablauf
der siebentägigen Abholfrist als
zugestellt.

Bestätigung
Im vorliegenden Fall hatte der Mieter,

nachdem er eine Abholeinladung im Brief­
kasten vorgefunden hatte, die Nachsendung
an sein Postfach verlangt. Das Bundegericht
bestätigt auch in diesem Fall seine konstante
und unumstrittene Rechtsprechung: Die Kün­
digung gilt dann als zugegangen, wenn sie
erstmals in den Machtbereich des Empfän­
gers gelangt ist. Dieser Zustand ist herbeige­
führt, sobald das entsprechende Schreiben
im Briefkasten oder Postfach des Adressaten
liegt oder – im Falle des Einschreibens, wel­
ches beim ersten Zustellversuch nicht hat
übergeben werden können – sobald der Ad­
ressat das Schreiben mit der im Briefkasten

lic. iur.
Tiziano Winiger,
tel. Rechtsberatung
HEV Zürich



Eine Aufstockung bringt zusätzliche Wohnungen, zusätzliche Wohnungen
bringen zusätzliche Rendite. Wir bieten Aufstockungen innert kürzester Zeit,
zu einem fixen Preis und aus einer Hand.
Lassen Sie sich unverbindlich von uns beraten.

T: 044 500 80 80 | info@aufstocker.ch | www.aufstocker.ch

Machen einfach 
mehr aus Ihrem Haus:
die Aufstocker
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Mietrecht

vorgefundenen Abholungseinladung erst­
mals bei der Poststelle abholen kann. Die
Kündigung gilt also grundsätzlich als emp­
fangen am Tag nach der Hinterlegung der
Abholungseinladung im Briefkasten. Der
Mieter kann den Empfang und somit die
Wirkung der Kündigung nicht verzögern,
indem er eine Nachsendung an sein Postfach
verlangt.

Praxisänderung?
Bis anhin hatte das Bundesgericht die Fra­

ge des Beginns der Frist zur Einreichung eines
Erstreckungsbegehrens bei der Schlichtungs­

behörde offen gelassen. Im vorliegenden Fall
nimmt das oberste Gericht klar Stellung
dazu: Der Mieter muss das Begehren um
Erstreckung innert 30 Tagen ab dem Empfang
der Kündigung stellen, also ab jenem Tag, an
welchem die Abholungseinladung im Brief­
kasten liegt. Damit gilt auch diesbezüglich
die uneingeschränkte Empfangstheorie. Ist
damit eine Praxisänderung auch in Bezug auf
Anfechtung von Kündigung oder Mietzins­
erhöhung eingeläutet? ■

Bundesgerichtsurteil 4A_471/2013
vom 11. November 2013

Neu ab 1. Juli

Mietzinsänderungsformular /Formular
zur Mitteilung des Anfangsmietzinses
Bei der Berechnung der Mietzinserhöhung wegen energetischer Gebäudesanierungen sind
ab 1. Juli 2014 allfällige Förderbeiträge vom Betrag der Mehrleistungen abzuziehen (Art.
14 Abs. 3bis VMWG). Auf dem Mietzinsänderungsformular hat die Begründung detailliert
die Gesamtinvestitionssumme, den Anteil der Wertvermehrung, den Kapitalisierungssatz
sowie den Verteilschlüssel zu enthalten. Neu ist ab dem 1. Juli 2014 zusätzlich anzugeben,
ob der Vermieter für die Sanierung Förderbeiträge erhält (ausführlich in HEV 3/14, S. 172f).
Diese Regel gilt ebenfalls für das Formular zur Mitteilung des Anfangsmietzinses, sofern
beim Mieterwechsel eine Erhöhung des Mietzinses wegen wertvermehrender Investitionen
stattfindet.
Im Drucksachenverkauf des HEV Zürich ist daher ab ca. Juni 2014 ein aktualisiertes Miet­
zinsänderungsformular, sowie ein aktualisiertes Formular zur Mitteilung des Anfangsmiet­
zinses erhältlich, welches dieser Änderung Rechnung trägt.

Bestellformular siehe Seite 255 Online­Bestellung unter www.hev­zuerich.ch
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Zum Titelbild

wie «Luegit vo Bärg und Tal» oder
ein Medley aus zeitlosen Schweizer
Hits wie den «Schatz am schöne
Zürisee», «s’Margritli» oder «Gil­
berte de Courgenay» sorgen für gute
Laune.

. . .und Fussball
Doch das Publikum erlebt nicht

nur Hackbrett­Highlights, denn
gleichzeitig startet in Brasilien auch
die Fussballweltmeisterschaft. Dieser
Umstand inspiriert die Fussballfans
im Orchester, immer wieder einmal
lateinamerikanische Melodien und
Rhythmen ins Programm zu schmug­
geln.

Daraus ergibt sich ein reizvolles
Gegenspiel von Zäuerli und Samba,
Talerschwingen und Ballakrobatik,
Fahnenschwingen und Fahnen­
schwenken. ■

Vielseitiger Stargast
Als Kind sah Nicolas Senn ein Konzert
der Appenzeller Streichmusik Alder­
buebe und war sofort vom Hack­
brett fasziniert. Inzwischen ist er mit
seinem Hackbrett schon in Asien,
Amerika, im Nahen Osten und in
Afrika aufgetreten.

Seit 2012 moderiert er die Fernsehsendung «Potz­
musig» sowie die grosse Live­Gala «Viva Volksmusik»
auf SRF1.
Der vielseitige Ostschweizer zeigt an seinen Kon­
zerten, dass auf dem Hackbrett von Appenzeller
Musik über Klassik, Jazz und Rock alles möglich
ist. Dabei lässt er sich immer wieder auf grenzüber­
schreitende Projekte ein: Er war drei Jahre mit
dem Rapper Bligg auf Tournee, spielte mit der
Swiss Army Band am Basel Tattoo und tritt jetzt
zusammen mit dem Musikverein Harmonie Alt­
stetten auf.

Vielseitiger Stargast
Als Kind sah Nicolas Senn ein Konzert 
der Appenzeller Streichmusik Alder­
buebe und war sofort vom Hack­
brett fasziniert. Inzwischen ist er mit 
seinem Hackbrett schon in Asien, 
Amerika, im Nahen Osten und in 
Afrika aufgetreten.

Seit 2012 moderiert er die Fernsehsendung «Potz­
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Setzen sich die Verfechter der Schweizer Volksmusik mit dem Hackbrettmeister oder
die Anhänger von König Fussball mit ihren Sambarhythmen durch oder gibt es gar eine
musikalische Versöhnung der Fraktionen? Besuchen Sie das Frühlingskonzert des
Musikvereins Harmonie Altstetten und lassen Sie sich überraschen! Als Mitglied des HEV
Zürich kommen Sie besonders günstig in den Genuss dieses musikalischen Abends,
denn Sie erhalten satte 33% Rabatt auf den Eintrittspreis!

Potz Schwiiz, Hopp Musig!
Was passiert, wenn der Musikverein Harmonie Altstetten den bekannten
Hackbrettvirtuosen Nicolas Senn einlädt, den Fussballfans unter den
Musikanten der Sinn aber eher nach südamerikanischen Rhythmen steht,
weil an diesem Wochenende die Weltmeisterschaft in Brasilien beginnt?

In diesem viel versprechenden Span­
nungsfeld zwischen Appenzell und Fussball
findet das diesjährige Frühlingskonzert
des Musikvereins Harmonie Altstetten am
14. Juni statt. Mit Nicolas Senn und seinem
Hackbrett ist natürlich auch die thematische
Stossrichtung für das Konzert definiert: das
Appenzellerland und seine reiche musikali­
sche Tradition.

Appenzell . . .
Neben typischen Appenzeller Stücken

wie lüpfigen Hackbrettklängen oder einem

Zäuerli steht auch eine eigens für die­
ses Konzert arrangierte Version von «Min
Vatter isch en Appenzeller» auf dem Pro­
gramm. Im «Appezöller Potpourri» bril­
liert Nicolas Senn zur Blasorchesterbeglei­
tung auf seinem Hackbrett, und Klassiker

Das Wichtigste in Kürze
Musikverein Harmonie Altstetten:
Potz Schwiiz, Hopp Musig!
Samstag, 14. Juni 2014, 20 Uhr
(kulinarisches Angebot ab 18 Uhr)
Üdiker­Huus, Zürcherstrasse 61,
8142 Uitikon
Eintritt für Mitglieder HEV Zürich
CHF 20.–, Kinder CHF 15.–
Vorverkauf ab Mai unter
www.mha.ch/vorverkauf oder
077 483 82 33 (Di, Mi, Fr 18–19 Uhr)



Aus dem Seminarinhalt

Grundlagen
Was sind die mit der Liegenschaft verbundenen
Nebenkosten | Welche Heiz­ und Nebenkosten
dürfen wann und wie auf die Mieter überwälzt
werden | Was gehört in eine Heiz­ und Warm­
wasserabrechnung

Aus der Praxis
Die Ausgestaltung eines Mietvertrags in der
Position Nebenkosten | Unterschiede je nach
Vertragslage | Der Verteilschlüssel | Die Ver­
rechnung des Verwaltungsaufwandes

Sonderfälle

Die Einführung neuer Nebenkosten | Folgen
ungültig erhobener Heiz­ und anderer Neben­
kosten | Das Recht auf Einsicht

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation
Mitglieder* Einzel: CHF 260.–

Ehepaar:** CHF 420.–
Nichtmitglieder Einzel: CHF 300.–

Ehepaar:** CHF 500.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr CHF 10.–, zahlbar am Empfang

Die korrekte Heiz-
und Nebenkostenabrechnung
Freitag, 13. Juni 2014, 8.00 bis ca. 11.45 Uhr
Referenten: Hans Barandun, Immobilienbewirtschafter mit eidg. Fachausweis,

Leiter Verwaltung/Bewirtschaftung | Sandra Heinemann, lic. iur.
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28, 8038 Zürich-Wollishofen

Seminar/Workshop

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitgliedernummer gewährt
werden (vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder­ und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs­
gebühr von 50% der Seminarkosten zu ent­
richten. Bei Absage am Seminartag und unent­
schuldigtem Nichterscheinen bleiben die vollen
Seminarkosten geschuldet. Eine Vertretung ist
selbstverständlich willkommen.

Anmeldung für Seminar/Workshop
Die korrekte Heiz- und Nebenkostenabrechnung
vom 13. Juni 2014

✁

Bitte Angaben in Blockschrift

Einsenden an: HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28/Postfach, 8038 Zürich, per Fax 044 487 17 77
oder über unsere Website www.hev­zuerich.ch unter «Seminare
& Veranstaltungen». Für Fragen Telefon 044 487 17 03.

Parkplatz, Autonummer

mit Ehepartner

Name Vorname

Firma (falls Rechnung über Firma läuft)

Strasse

PLZ und Ort

E­Mail

Telefon privat Telefon Geschäft

Mitgliedernummer (siehe Adressfeld auf letzter Seite)

Datum Unterschrift
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Mietrecht

Einblick in Mietwohnung
Ein Mieter verlangte eine Mietzinsreduktion, weil Bewohner
eines vis-à-vis neu erstellten Gebäudes Einblick in seine Wohnung
haben könnten. Das Bundesgericht wies seine Forderung ab.
Der Verlust an Intimität rechtfertige den geltend gemachten Anspruch
nicht.

Gegenüber dem Haus, worin
der Mieter seine Wohnung hat,
wurde ein Neubau errichtet, auf
der Höhe der Wohnung des
Mieters ein Balkon mit Fens­
ter. Dies veranlasste den Mieter
beim Vermieter Mietzinsreduk­
tion zu verlangen, weil er Ein­
schränkungen zu gewärtigen
habe.

Die kantonalen Mietinstanzen
entschieden – anders als das Bun­
desgericht –, der Verlust der Inti­
mität beeinträchtige den Ge­
brauch der Mietsache und betrachteten
deshalb eine Mietzinsreduktion von 2 Pro­
zent als gerechtfertigt.

Beeinträchtigung des Gebrauchs?
Bei der Beurteilung des Falls stützt sich

das Bundesgericht auf die Bestimmung
von Art. 259b OR, die eine verhältnis­
mässige Mietzinsherabsetzung gewährt,
wenn der Mieter im vertragsgemässen Ge­
brauch der Mietsache gestört wird oder
ein Mangel an der Sache besteht. Doch
stellt es generell keinen Mangel dar, wenn
vorhandene Bäume wachsen und mit der
Zeit die Sicht einschränken oder der Ver­
kehr in einer Strasse zunimmt. Grund­
sätzlich ist auch festzuhalten, dass eine
intensivere bauliche Nutzung in der Um­
gebung keinen Einfluss auf den normalen

Gebrauch der Wohnung hat,
weshalb der Vermieter deswegen
in der Regel nicht belangt werden
kann. Der Ersatz eines alten
Wohnobjektes durch ein neues,
welches sich an die geltenden
baurechtlichen Vorschriften hält,
ist für das Bundesgericht vielmehr
eine absolute Banalität.

Normal, alltäglich, banal
Im beurteilten Fall wird zwar

eingeräumt, dass der Mieter
nun beim Blick aus dem Fens­

ter eines seiner Zimmer einen fremden Bal­
kon und Fenster sieht, die vorher nicht da
waren, doch sei dies durchaus normal und
für zahllose Mieter alltäglich. Deshalb
könne man nicht von einer Beeinträchti­
gung des Gebrauchs sprechen, zumal der
Vermieter keine Zusicherung über die Be­
schaffenheit des Mietobjekts oder der
Umgebung gemacht hatte. Der neu er­
stellte Balkon stelle daher keine Störung
des vertragsgemässen Gebrauchs der
Wohnung dar.

Auch bei dieser Situation sei es möglich
die Privatsphäre zu schützen, indem Vor­
hänge gezogen oder allenfalls Läden bzw.
Storen geschlossen würden. Ist eine Woh­
nung unmöbliert vermietet, muss der Mie­
ter für die geeigneten Vorhänge selber
aufkommen. ■

lic. iur.
Harald Solenthaler,
Rechtsberatung/
Prozessführung
HEV Zürich

Zunfthaus zur Zimmerleuten
«Haus zum Roten Adler»

Limmatquai 40
8001 Zürich

Nach dem
BraNd 2007 giNg
es aN deN Wieder-
aufBau. uNser

Beitrag: die elek-
trische total-
saNieruNg.

Infos über Referenzobjekte:
elektro-compagnoni.ch



juristisch eingeordnet. Mit dieser Publikation
oder auch mit Hilfe eines qualifizierten Gärt­
ners lässt sich herausfinden, ob die Pflanze
unter der Schere gehalten werden kann, ohne
Schaden zu nehmen, und welche Gesetzes­
norm und damit welcher Mindestabstand für
die Pflanze gelten.

Verjährung
Der Eigentümer des benachbarten Grund­

stücks kann innert fünf Jahren seit der Pflan­
zung auf Beseitigung von Bäumen und Sträu­
chern, welche näher an der Grenze stehen,
als erlaubt ist, klagen (§ 173). Der Anspruch

auf Zurückschneiden einer Pflanze verjährt
nicht.

Diese Verjährungsregel von § 173 EG ZGB
gilt nicht für Grünhecken, hier kann der be­
troffene Nachbar jederzeit, auch nach fünf
Jahren noch, die Beseitigung verlangen,
wenn die Hecke zu nahe an der Grenze steht.
Wenn 60 cm Mindestabstand eingehalten
sind, die Hecke aber zu hoch ist, kann das
Zurückschneiden auf die doppelte Höhe je­
derzeit verlangt werden.

Ausführlichere Literatur zum Thema ist
in unserem Drucksachenverkauf erhält­
lich (vgl. S. 253). ■

Nachbarrecht
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Nachbarrecht

Wenn die kurzen, dunklen Tage endlich vorbei sind und es überall nach
Frühling riecht, bekommt mancher Hauseigentümer Lust aufs Gärtnern. Der
eigene Garten soll aufgefrischt werden, hier könnte ein Strauch etwas
Sichtschutz geben, dort wäre ein kleiner Baum ein willkommener Schattenspender.

Grenzabstände von Bäumen und
Sträuchern zum Nachbargrundstück
Um das Verhältnis zu den Nachbarn nicht zu trüben und womöglich
gar einen Gerichtsfall auszulösen, müssen die gesetzlichen Abstands-
vorschriften beachtet werden.

Gemäss Art. 688 ZGB sind die
Kantone befugt, für Anpflanzun­
gen je nach Art des Grundstückes
und der Pflanzen bestimmte Ab­
stände vom nachbarlichen Grund­
stück vorzuschreiben. Für den
Kanton Zürich werden diese Ab­
stände im zürcherischen Einfüh­
rungsgesetz zum ZGB geregelt
(§ 169ff. EG ZGB).

Mindestabstand
Es gelten folgende Mindestabstände von

der Grenze:
• 60 cm für Gartenbäume, kleinere Zier­

bäume, Zwergobstbäume und Sträu­
cher (§ 169). Diese Pflanzen müssen über­
dies bis auf die Entfernung von 4 m von
der Grenze so unter der Schere gehal­
ten werden, dass ihre Höhe nie mehr als
das Doppelte ihrer Entfernung beträgt.
Ein Strauch, der 1 m von der Grenze weg
ist, darf also die Höhe von 2 m nicht über­
schreiten.

• 4 m für Feldobstbäume und kleinere, nicht
unter der Schere zu haltende Zierbäume
(§ 170)

• 8 m für einzelne Waldbäume
und grosse Zierbäume, wie
z. B. Pappeln, Kastanienbäu­
me, Platanen und Nussbäu­
me (§ 170)

• die Hälfte der Höhe, mindes­
tens 60 cm für Sträucher, die
eine Einheit bilden und damit
der Grünhecke gleichzuset­
zen sind (§ 177). Eine Grünhe­
cke von 1,5 m Höhe muss also
75 cm von der Grenze ent­
fernt sein.

Kategorien der Pflanzen
Oft ist die juristische Einordnung der

Pflanzen problematisch. Es stellt sich z.B. die
Frage, ob es sich um einen kleineren Zier­
baum, der unter der Schere gehalten werden
kann (§ 169), oder einen kleineren, nicht
unter der Schere zu haltenden Zierbaum ge­
mäss § 170 handelt. Dies kann ein Laie meis­
tens nicht beantworten. Der Jardin Suisse,
der Unternehmerverband der Gärtner
Schweiz, hat in seiner Publikation «Bäume
und Sträucher im Nachbarrecht» (erhältlich
beim HEV) sämtliche kantonalen Bestimmun­
gen aufgeführt und die gängigsten Pflanzen

lic.iur.
Daniela Fischer,
tel. Rechtsberatung,
HEV Zürich
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Drucksachenverkauf

Bestellformular siehe Seite 256 Online­Bestellung unter www.hev­zuerich.ch

für Mitglieder für Nichtmitglieder

Bäume und Sträucher im Nachbarrecht
Von Andreas Wasserfallen, Jardin Suisse
(2013, 55 Seiten), Artikel­Nr. 40025 CHF 40.– CHF 45.–

Schnitt und Pflege der Gehölze im Garten/Rasenpflege
(1992, 28 Seiten), Artikel­Nr. 40020 CHF 9.– CHF 13.–

Nachbarrecht
Von Monika Sommer, HEV Schweiz
(2007, 360 Seiten), Artikel­Nr. 40057 CHF 34.50 CHF 39.50

Zuzüglich Bearbeitungs­/Material­Pauschale (CHF 7.–) + effektive Portokosten

Bäume und
Sträucher im Nachbarrecht
Broschüre des Verbands Schweizerischer
Gärtnermeister mit übersichtlichen
Darstellungen, Checklisten und Gesetzes­
hinweisen
Teil 1: Gesetzliche Grundlagen
• Abstandsvorschriften für alle Kantone;
• Kapprecht; • Anriesrecht; • Grenzpflanzen

Teil 2: Fachliche Grundlagen
• Messmethoden Abstand zur Grenze und
Pflanzenhöhe; • Erläuterungen zu den
Pflanzenlisten; • Pflanzenlisten; • Laub­
gehölze; • Nadelgehölze; • Bambus

Schnitt und Pflege der Gehölze im
Garten/Rasenpflege
Der richtige Zeitpunkt zum Schneiden,
Schnitttechnik, Tipps für den Schnitt von
Frühjahrs­ und Sommerblühern, Rosen und
Schling­ oder Kletterpflanzen und vieles
mehr. Empfehlungen zum Rasenschnitt,
Vertikutieren, Düngen des Rasens und
Informationen über die verbreitetsten
Rasenkrankheiten. Im Anhang eine
Zusammenstellung der gesetzlichen
Bestimmungen über Bäume und Sträucher.

Nachbarrecht
Kenntnis der Rechtslage begünstigt die
gütliche Beilegung nachbarlicher Streitig­
keiten. Schwerpunkt des Überblicks bilden
die Nachbarrechtsbestimmungen des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB).
Auf kantonale Normen wird dort einge­
gangen, wo das ZGB darauf verweist.
Anhang mit Stichwortverzeichnis und den
gesetzlichen Vorschriften aller Kantone
zum Pflanzenrecht.

Bäume und 
Sträucher im Nachbarrecht

Schnitt und Pflege der Gehölze im 
Garten / Rasenpflege
Der richtige Zeitpunkt zum Schneiden, 
Schnitttechnik, Tipps für den Schnitt von 
Frühjahrs­ und Sommerblühern, Rosen und 
Schling­ oder Kletterpflanzen und vieles 
mehr. Empfehlungen zum Rasenschnitt, 
Vertikutieren, Düngen des Rasens und 
Informationen über die verbreitetsten 
Rasenkrankheiten. Im Anhang eine 
Zusammenstellung der gesetzlichen 

Informationen
zum Nachbarrecht



Bestellformular Preise
Mitglieder Nichtmitglieder

Artikel-Nr. Anzahl CHF CHF

Formulare zum Abschluss von Mietverträgen (inkl. 8% MwSt.)
30009 Anmeldung für gewerbliche Räume 1.50 2.50
30010 Anmeldung für Wohnräume 1.50 2.50
10006 Mietvertrag für Wohnräume inkl. Allg. Bedingungen (2013)

Zürcher Wohnungsausweis und Anfangsmietzins Set à je 2 Stk. 5.50 7.50
10013 Zürcher Wohnungsausweis Set à 2 Stk. 1.50 2.50
20100 Formular zur Mitteilung des Anfangsmietzinses Set à 2 Stk. 1.50 2.50
10006EN Übersetzung Mietvertrag für Wohnräume

inkl. Allg. Bedingungen (2007)
Pro Set je 2 englische und deutsche Versionen 2 Set à je 2 Stk. 15.00 20.00

10008 Mietvertrag für möb. Zimmer inkl. Allg. Bedingungen (2013)
Zürcher Wohnungsausweis und Anfangsmietzins Set à je 2 Stk. 5.50 7.50

10009 Mietvertrag für Geschäftsräume (2012)
inkl. Allg. Bedingungen (2007) Set à je 2 Stk. 6.50 8.50

10030 Mietvertrag für Garagen und
Autoabstellplätze (1994) Set à 2 Stk. 4.50 6.00

10005 Mietvertrag für Ferienwohnungen Set à 2 Stk. 4.50 6.00
20000A Hausregeln mehrsprachig «Zürisäcke in Container» 2.50 3.50
20000B Hausregeln mehrsprachig «Gebührenpfl. Abfallsack» 2.50 3.50
20001 Hausordnung deutsch (2012) 2.50 3.50

■ franz. ■ ital. ■ engl. ■ span. 5.50 7.50
■ türk. ■ alb. ■ serbokr. 5.50 7.50

20010 Waschküchenordnung deutsch 2.50 3.50
■ franz. ■ ital. ■ engl. ■ span. 5.50 7.50
■ türk. ■ alb. ■ serbokr. 5.50 7.50

10507 Inventarverzeichnis Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10501 Zusatzvereinbarung Einfamilienhaus Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10012 Zusatz betr. Veränderungen durch Mieter Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10504 Zusatzvereinbarung Haushaltgeräte Set à 2 Stk. 4.50 6.00
30011 Zustimmung zur Untervermietung Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10502 Zusatzvereinbarung über die Heimtierhaltung Set à 2 Stk. 4.50 6.00

Formulare zur Beendigung von Mietverträgen (inkl. 8% MwSt.)
30000 Kündigungsformular (1.1.2011) Set à 2 Stk. 1.50 1.50
30020 Merkblatt für die Wohnungsabgabe (Mieter­Info) 1.50 2.50
30021 Richtig gereinigt und gepflegt (6 Seiten) 5.50 8.50
30030 Protokoll über Mieterwechsel 1­seitig, Garnitur 3­fach 3.50 5.50
30040 Protokoll über Mieterwechsel 4­seitig, Garnitur 3­fach 6.50 8.50
30060 Wohnungsabnahme­Wegleitung (8 Seiten) 4.00 6.00
30032 Mängelliste Garnitur 3­fach 4.00 6.00
30034 Protokoll für gewerbliche Räume Garnitur 3­fach 4.00 6.00
30050 Schlussabrechnung Garnitur 2­fach 3.50 5.00
20071 Lebensdauer verschiedener Wohneinrichtungen (2008) 6.50 8.50

Formulare zur Hauswartung (inkl. 8% MwSt.)
40018 Bewerbung für Hauswartsdienste 2.00 3.00
40011 Arbeitsvertrag für Hauswartsdienste

inkl. Pflichtenheft und Aufgaben (1994 A) Set à je 2 Stk. 8.00 11.00
10041 Tarif nebenamtliche Hauswartung (2010) 4.50 6.00
40019 Hauswartabrechnung Garnitur 2­fach 2.50 4.00

Diverse Verträge (inkl. 8% MwSt.)
10060 Hausverwaltungsvertrag inkl.

Allg. Bedingungen (2012) Set à je 2 Stk. 6.50 9.00
10070 Verwaltungsvertrag für STWE inkl.

Allg. Bedingungen (1999) Set à je 2 Stk. 6.50 9.00
10071 Checkliste: Ausschr. von Verwaltungsmandaten

für STWE (2009) 7.00 9.00
10072 Checkliste: Funktion und Aufgaben des Revisors im STWE (2010) 5.00 6.50
10080 Verkaufsauftrag Set à 2 Stk. 6.50 8.00
10050 Bauvertrag (3 Verträge, 1 Wegleitung) 8.50 11.00

DrucksachenH V ZürichE

✁



Preise
Mitglieder Nichtmitglieder

Artikel-Nr. Anzahl CHF CHF

Diverse Formulare und Merkblätter (inkl. 8% MwSt.)
20030 Register für Liegenschaftenverwaltungs­Ordner 18.50 23.00
20040A Mietzinsänderungsformular (blau, 2010) Set à 2 Stk. 1.50 2.50
20040B Mietzinsänderungsformular (blau, 1990) Set à 2 Stk. 1.50 2.50
20070 Tabelle für Mietzinserhöhung aufgrund

wertvermehrender Investitionen (2013) 9.00 11.00
20130 Heizkostenabrechnung Set à 2 Stk. 3.00 4.50
20011 Waschküchenstromtabelle 2.50 4.00
20002 Briefkastenkleber «Bitte keine Werbung» 1.50 2.50
20004 Briefkastenkleber «Bitte keine Gratiszeitung» 1.50 2.50
20005 Briefkastenkleber

«Bitte keine Werbung und keine Gratiszeitung» 1.50 2.50
20003 Richtiges Lüften 2.50 4.00
Broschüren und Bücher (inkl. 2,5% MwSt.)
40025 Bäume und Sträucher im Nachbarrecht

(3. überarbeitete Auflage 2013) 40.00 45.00
20034 Beendigung des Mietverhältnisses (1998) 13.50 17.00
40005 Buchhaltung für die Liegenschaft (Heft, 2009) 19.50 22.50
40051 Der Mietzins (überarbeitete Neuauflage 2011) 29.50 35.50
40055 Erben und Schenken (4. überarbeitete Neuauflage 2012) 29.00 29.00
40056 Fristwahrung im Mietrecht (Neuauflage 2013) 25.00 25.00
40083 Handbuch Steuern und Immobilien (2007) Aktion bis 31.3.2014 89.00 104.00
40078 Aktualisierung zu Handbuch Steuern und Immobilien (2011) 6.00 8.00
50006 Handbuch Liegenschaftenverwaltung Ordner (2012) 169.00 199.00
50007 Handbuch Liegenschaftenverwaltung auf USB­Stick (2012) 169.00 199.00
50008 Handbuch und USB­Stick zusammen 209.00 239.00
60003 Handwerkerverzeichnis (2013/2014) 4.00 5.00
40086 Hausschädlinge (2006) 32.50 37.50
40096 Immobilien – Steuern, Rendite, Nachfolge (2005) 18.50 21.50
40050 Instandhalten, Erneuern, Umbauen (2013) 18.50 21.50
40054 Mietrecht heute (2013) 29.50 35.50
40057 Nachbarrecht (2007) 34.50 39.50
40098 Nebenkosten/Heizkosten (5. überarbeitete Auflage 2012) 29.50 33.50
40052 Praxis­Ratgeber Hausbau (2007) 27.50 32.50
40091 Ratgeber: Hypotheken (2009) 29.00 29.00
40089 Ratgeber: Pensionierung (2011) 29.00 29.00
40092 Ratgeber: Unterhalt, Renovation, Sicherheit (2002) 35.00 40.00
40099 Ratgeber: Sicherheit (2006) 28.50 33.50
40020 Schnitt und Pflege der Gehölze im Garten (1992) 9.00 13.00
40085 Stockwerkeigentum (2012) 43.00 48.00
40087 Stockwerkeigentum (Broschüre, 16 Seiten) 6.00 9.00
40088 Vermietung von Geschäftsräumen (2013) 27.50 32.50
20033 Vom Abschluss des Mietvertrages

bis zur Übergabe des Mietobjekts (1998) 9.00 13.00
20037 Wohneigentum in der Zürcher Steuererklärung ab 2009 21.00 26.00
40095 Wohnen und geniessen ab 50 (2005) 29.50 36.50
40024 Die Schweiz. Zivilprozessord. aus mietr. Perspektive (2011) 18.50 21.50
40026 Zyklen im Schweizer Immobilienmarkt (2011) 39.50 44.50
60006 Die geheimen Gärten von Zürich 55.00 66.90
60008 Die Blumen der Frauen 30.00 39.50

HEV Zürich, Drucksachenverkauf, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich
Telefon 044 487 17 07, Fax 044 487 17 77, E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch
Zuzüglich Bearbeitungs­/Material­Pauschale (CHF 7.–) + effektive Portokosten. Keine Ansichtssendungen · Preisänderungen vorbehalten

Mitgliedernummer: (siehe Adressfeld auf letzter Seite)

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

Tel.­Nr.: E­Mail:

✁



Für Garten- und Kunstliebhaber
Die geheimen Gärten von Zürich

Das Buch von Dr. Andreas Honegger*,
reich illustriert mit hervorragenden Fotogra­
fien von Gaston Wicky, zeigt eine Fülle un­
terschiedlicher Gartengestaltungen, die alle
eines gemeinsam haben: Sie liegen in der
Stadt Zürich oder in nahe gelegenen Voror­
ten. Ziel des Buches ist es, die Gärten in ihrer
ganzen Pracht und Vielfalt den Lesern in
stimmungsvollen Texten und traumhaften
Fotos näherzubringen, wobei die gezeigten
Pflanzen genau beschrieben werden, so dass
man Ideen auch in den eigenen Garten
«pflanzen» kann.

Drucksachenverkauf

Mitglieder Nichtmitglieder

Die geheimen Gärten von Zürich
2011, 192 Seiten, Artikel­Nummer 60006 CHF 55.00 CHF 66.90

Die Blumen der Frauen
2011, 160 Seiten, Artikel­Nummer 60008 CHF 30.00 CHF 39.50

Bestellformular siehe Seite 256 Online­Bestellung unter www.hev­zuerich.ch

Die Blumen der Frauen
Das Buch, ebenfalls von Dr. Andreas Ho­

negger*, spürt den mannigfaltigen Beziehun­
gen zwischen den Frauen nach, die auf Bil­
dern aus sechs Jahrhunderten europäischer
Kunstgeschichte abgebildet wurden, und den
Blumen, die auf den gleichen Bildern zu fin­
den sind. Was symbolisieren die Blumen, was
sagen sie aus über die dargestellten Frauen
oder über die Künstler, die sie gemalt haben?
Ein Genuss nicht nur für den Blumen­, son­
dern auch für den Kunstliebhaber.

*Dr. Andreas Honegger ist Gartenkolumnist der
NZZ sowie Vorstands­ und Ausschussmitglied des
HEV Zürich.
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Bruno Coduri GmbH Gipsergeschäft
innereVerputzarbeiten im Broëlberg 8
abgehängte Decken Kilchberg-Zürich
Leichtbauwände Tel. 044 715 53 00
Isolationen Fax 044 715 53 94

Eggenberger Kaminfegerei GmbH

• Sonnen & Lamellenstoren

• Rollladen-Reparatur-Service

• Neuanfertigungen

Jetzer Storen GmbH
In der Wässeri 16, 8047 Zürich
Tel. 044 401 07 47, Fax 044 401 07 48
e-mail: jetzer-storen@bluewin.ch



Wir schätzen Ihre
Liegenschaft und
verkaufen sie zum
besten Preis!

Bürglipark Immobilien AG / 044 784 55 77
Sonnenrain 2, 8832 Wollerau
www.buerglipark.ch / info@buerglipark.ch

Mitglied Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft SVIT
Mitglied Schweizerische Maklerkammer SMK

Besuchen Sie unsere Ausstellung
www.pfisterkuechen.ch

Erlebnis-Küchen
erster Wahl

PFISTER KUCHEN
Turbenthal

Interkantonale Strafanstalt Bostadel
Postfach 38, 6313 Menzingen ZG

Unsere Produktionsbetriebe garantieren eine tadellose Qualität.
Abholung und Lieferung nach Absprache.

Informationen und Preislisten finden Sie auf www.bostadel.ch

Malerei
In unserem modern eingerichte-
ten Betrieb mit umweltgerechter
Entsorgung sind wir auf das Ab-
laugen, Grundieren und Spritzen
(Heissspritzverfahren) spezialisiert.

❱ Fensterläden
❱ Möbelstücke
❱ Gartenmöbel

Ernst Langenegger,
unser Betriebsleiter Malerei, berät Sie gerne.
Telefon 041 757 19 43, Fax 041 757 19 01
E-Mail: maler@bostadel.ch

Schreinerei
Wir sind spezialisiert auf die
Restaurierung von Stühlen mit
Jonc- oder Schnurgeflechten,
Möbelrestaurationen und Auf-
frischungen.

❱ Stühle flechten
❱ Möbelrestaurationen
❱ Serienarbeiten

Bruno Joller,
unser Betriebleiter Schreinerei, berät Sie gerne.
Telefon 041 757 19 80, Fax 041 757 19 02
E-Mail: schreiner@bostadel.ch
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Unser Garten

Dies finde ich erstaunlich, wenn ich über­
lege, dass beispielsweise die Sonnenblume
oder die Gladiole viel auffälliger sind als die
blauen, radiärsymmetrischen, fünfzähligen
Blüten dieser symbolträchtigen Pflanze mit
dem botanischen Namen Myosotis. Bereits
der populäre Name weist darauf hin, dass
man das Blümchen vielerorts nicht vergessen
kann, nämlich nicht nur bei uns, sondern
auch in England (Forget­me­not), in Frank­
reich (Ne m’oubliez pas), in Spanien (No­
me­olvides), in Italien (Nontiscordardime)
und sogar in China 勿忘我不 (Wù wàngwǒ
bù) und in vielen anderen Sprachregionen.

Wie die Popularität des Vergissmeinnichts
ahnen lässt, ist die Gattung der Familie Rauh­

blattgewächse (Boroginaceae) weit verbrei­
tet. Myosotis kommen in Europa, Asien,
Australien und Nordamerika vor, wo etwa
fünfzig verschiedene Arten an diversen
Standorten vorkommen: In der Schweiz blüht
z.B. das Sumpfvergissmeinnicht (M. scorpioi­
des) auf feuchten Wiesen und an Gewässern,
während das Wald­Vergissmeinnicht (M.
sylvatica) nicht nur in Wäldern, sondern
ebenfalls auf Wiesen und in Gärten wächst,
und das Alpen­Vergissmeinnicht (M. alpes­
tris) hoch hinauswill und subalpinen Rasen
vorzieht. Das Bodensee­Vergissmeinnicht (M.
rehsteineri) hingegen macht sich rar und
kommt nur auf überschwemmten, kiesigen
Ufern im Bodenseegebiet vor, ganz anders

Vergiss – mein – nicht!
Das Vergissmeinnicht gehört vermutlich zu den Blütenpflanzen,
die ähnlich wie Tulpen, Schneeglöckchen, Osterglocken, Margriten
oder Rosen allgemein bekannt sind.

NICOLE DIEM Lesebrillen sind erhältlich:

- in allen Apotheken und Drogerien (mit Pharmacode Galexis + Voigt)
- in unseren Filialen: MEILEN - RAPPERSWIL - WÄDENSWIL - HORGEN
und weiteren ausgewählten Optikfachgeschäften (siehe Webseite)
- in unserem Onlineshop: nicolediem.ch
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Bergstrasse 121, 8704 Herrliberg, Tel. 044 991 66 99
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ob sich Menschen mit braunen Augen
nicht verlieben können!). Da Verliebte
gern Vergissmeinnichtsträusschen ver­
schenken, um nicht vergessen zu werden,
hat die Pflanze den speziellen Namen
bekommen. Allerdings darf man sich, will
man dem Brauch gerecht werden, nur von
März bis Mai verlieben, denn nachher sind
die meisten Myosotis verblüht.
Ich mag die Geschichten um die kleine

unscheinbare Pflanze, welche in unserem
Garten plötzlich auftauchte und sich seit­
her in einem der Beete immer wieder aussät
und zudem ohne mein Dazutun an den Wald­
rand gezügelt ist. Es handelt sich dabei um
das zweijährige Vergissmeinnicht (Myosotis
sylvatica, manchmal auch unter dem Namen
M. hortensis im Handel), das ab Ende März
bis Mai blüht, dann Samen entwickelt, sich
im Sommer aussät, keimt und seine rauen
Blatthorste noch im selben Jahr entwickelt,
um für die Blüte im nächsten Jahr bereit zu
sein. Falls diese Art zu üp­
pig wird, lässt sie sich pro­
blemlos ausreissen.

Allerdings bedauert
man diese Ausreissaktion
vielleicht im folgenden
Frühjahr, wenn man – wie
ich – in andern Gärten
weisse Tulpen aus einem
blauen Blütenmeer heraus­
ragen sieht. Meine Freun­
din am Bodensee richtet
sich jedes Jahr ein derarti­
ges «Meer». Sind ihre Tul­
pen und Myosotis ver­
blüht, pflanzt sie einen
einjährigen Blumentep­
pich, ein Aufwand, den sie
gern auf sich nimmt.

Da mir Wechselpflan­
zungen in unserem Gar­

ten zu aufwendig sind, habe ich mehrjäh­
rige Kaukasusvergissmeinnicht (Brunnera
macrophylla) gepflanzt, welche ebenfalls
von Ende März bis Mai ähnlich blaue
Blüten haben und nachher dichte, dunkel­
grüne Blatthorste bilden. Brunnera bevor­
zugen halbschattige, nicht zu trockene
Plätze und verbreiten sich in unserem lehmi­
gen Boden stark, oft an Orten, wo andere
Stauden nicht gut wachsen. Deshalb lasse
ich sie meistens stehen und jäte nur die wirk­
lich störenden aus, denn überall möchte ich
sie nicht haben, obwohl ich vor allem die
Sorten mit den bunten Blättern sehr attraktiv
finde, sind diese doch auch nach der Blüte
attraktiv.

Als Erstes fand ich in einer Gärtnerei B.
macrophylla «Langtrees» mit kleinen silbri­
gen Punkten auf der Blattoberfläche. Diese
sät sich im Gegensatz zu den andern Brun­
nera­Sorten mit speziellen Laubblättern
selber aus. Weniger vermehrungsfreudig ist

Vergissmeinnicht und Primula.
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als das wenig wählerische Acker­Vergissmein­
nicht (Myosotis arvensis), welches Äcker und
Wiesen in der ganzen Schweiz verschönert.

Wer einen so bedeutungsvollen Namen
wie das Vergissmeinnicht hat, für den gibt es
mit Sicherheit verschiedene Legenden wie
zum Beispiel:
• Gott gab jeder Pflanze einen Namen. Da­

bei vergass er das kleine blaue Blümchen
mit dem hellen Auge. Dieses meldete sich
und rief: «Vergiss mein (mein = altdeutsch
für mich) nicht!» – «Dies soll dein Name
sein», war die Antwort.

• Gott gab jeder Blüte farbige Blütenblätter,
nur das kleine unscheinbare Myosotis
blieb farblos. Als es lauthals «Vergiss mein
nicht!» gerufen hatte, hatte der Schöpfer
nur noch ein wenig Blau auf seiner Palet­
te. Das Blümchen aber war mit seinem
Farbkleid sehr zufrieden.

• Ein Ritter ging in voller Rüstung mit seiner
Angebeteten einem Bach entlang spazie­
ren. Um ihr eine Freude zu machen,
pflückte er einen kleinen Strauss Myoso­
tis am Ufer. Dabei stolperte er und stürz­
te ins Wasser. Bevor er unterging und
ertrank, rief er: «Vergiss mein nicht!»

• Die blauen Blüten des Myosotis sollen an
die besonders blauen Augen frisch ver­
liebter Menschen erinnern (ich weiss nicht,

Auch ausserhalb der Blühsaison attraktiv: Brunnera Jack Frost und Hadspen Cream.



• Baumfällarbeiten mit unserem
Fällmobil

• Baumfällarbeiten mit Mobilkran

• Baumfällarbeiten mit Kletter-
technik

• Baumfällarbeiten mit Helikopter

• Baumfällarbeiten von Hand

• Baumschnitt und Baumpflege

• Rodungen (Autobahnen, Strassen,
Bahnlinien, Ufer)

• Wurzelstöcke ausfräsen

• Holzabfuhr, Holzhandel und
Hackschnitzel

• Motorsäge- und Freischneider-
Kurse für Lehrlinge, Lehrmeister,
Handwerksbetriebe

Kastellstrasse 6 8623 Wetzikon/ZH Email: info@bug-ag.ch
Telefon 044 972 36 66 Fax 044 972 36 68 www.bug-ag.ch

Baum + Garten AG
Spezialfällarbeiten

Neuhofstrasse 52
CH-8315 Lindau/Zürich
Tel. 052 345 21 22
www.faellag.ch

Erfahren, sicher, schnell, kostengünstig

Spezialfällarbeiten

◗ Fällarbeit

◗ Hackarbeit

◗ Stockfräsen

Verlangen Sie unsere
detaillierten Unterlagen
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B. macrophylla «Hadspen Cream», deren
Blätter einen crèmegelben Rand haben; mich
dünkt sie gar etwas sehr standortbewusst,
wächst sie doch längst nicht überall, wo ich
mir dies wünsche. Da ist mir die Sorte «Jack
Frost» mit ihren silbrigen Blättern lieber, denn
sie scheint weniger eigen zu sein. Die Laub­
blätter aller dieser Sorten sind in halbschat­
tigen Lagen intensiver als im Schatten, haben
aber gegenüber der Art den Vorteil, dass ihre
Blatthorste bis im Herbst interessant bleiben.
Ausser «Langtrees» vermehren sie sich nicht
selber, sondern müssen geteilt werden. Falls
sie grünblättrige Triebe entwickeln (dies ge­
schieht, wenn die Wurzeln gestört werden),
lohnt es sich, diese zu entfernen, um die
Sorte zu erhalten.

Obwohl die Vergissmeinnicht (Myosotis
und Brunnera) vermutlich vor allem wegen
des besonderen Blaus der Blüte beliebt sind,
freut sich mein Gärtnerinnenherz darüber,
dass es auch weiss blühende Sorten gibt (ob
der Schöpfer für diese keine Farbe mehr hat­

te?). Mit Myosotis hortensis «Alba» liesse
sich für gelbe Tulpen ein weisses Bett ge­
stalten und Brunnera macrophylla «Betty
Bowring» leuchtet mit ihren weissen Blüten
in dunklen Ecken im Garten, wenn der Boden
humos genug ist.

Unsere Vergissmeinnicht, ob zwei­ oder
mehrjährig, waren noch nie krank. Manchmal
entdecken Schnecken die frisch austreiben­
den Blätter der buntblättrigen Brunnera,
aber wenn ich aufmerksam bin, verhindert
eine frühe Schneckenjagd diese Schäden.
Manchmal empfinde ich beide Arten als
Unkraut und reisse sie aus, aber wenn sie
dann im Frühling blühen, bin ich milde
gestimmt und lasse sie wachsen, wo es ihnen
beliebt, auch als Wegelagerer in den Kies­
wegen! Für mich trifft das Sprichwort «Aus
Erfahrung wird man klug» wohl immer
noch nicht zu! ■

Barbara Scalabrin­Laube,
Vergessener Garten, Alten

Leicht mit dem kaukasischen Vergissmeinnicht zu verwechseln: Gedenkemein, Omphalodes verna.
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Abstimmungswochenende von seinem Kauf­
vertrag zurücktrat und die geleistete Anzah­
lung zurückforderte. Dies aufgrund der un­
sicheren Lage bezüglich der zukünftigen
Entwicklung des Wohneigentums für Aus­
länder.

HB: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass
bereits gewisse Vorwirkungen feststellbar
sind. Gleichzeitig sind die Zahlen, mit wel­
chen nun operiert und vor allem diskutiert
wird, mit grösster Vorsicht zu geniessen: Im
Augenblick ist eine Aussage wie etwa jene,
wonach nun in Bälde 30000 Wohnungen
leer stehen werden, falsch. Wichtig ist aber,
dass ein allfälliger Trend rechtzeitig erkannt
und richtig interpretiert wird. Vorerst geht es
nun aber darum, die Umsetzung der Vorlage
zu entwickeln, und zwar mit Augenmass,
aber dennoch zielgerichtet.

HE: Gleichzeitig hat das Thema Immobi­
lienblase und Überhitzung des Immobilien­
marktes keineswegs an Aktualität verloren.

Im Gegenteil: Nationalbank und Bundesrat
sind daran, weitere Massnahmen zu entwi­
ckeln. So etwa die Einführung und kürzlich
erfolgte Erhöhung des Kapitalpuffers. Zudem
soll schweizweit ein Formular zur Anzeige
des Mietzinses von Vormietern eingeführt
werden. Der Bundesrat hat in der jüngsten
Fragestunde klar signalisiert, dass er momen­
tan auf diese Beschlüsse nicht zurückkommen
will, diese also wie geplant umzusetzen be­
absichtigt.

HB: Damit wird ja wohl kein Problem
wirklich gelöst, sondern einzig der Bürokra­
tieaufwand weiter aufgebläht. Und neue
Wohnungen dürften damit auch nicht ge­
baut werden. Parallel zu diesen administra­
tiven Mehrbelastungen für die Hauseigentü­
mer und Vermieter machen sich aber auch
langsam die Auswirkungen der Zweitwoh­
nungsinitiative bemerkbar: In einigen Regi­
onen, namentlich in den Tourismuskantonen,
ist die Zahl der Baubewilligungen beinahe
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Hans Egloff im Gespräch
mit Heinz Brand,
Nationalrat SVP Kanton Graubünden

Umsetzung
Masseneinwanderungsinitiative

Heinz Brand (HB): Eines der Themen, das
in der jüngsten Session am meisten zu reden
und auch zu verhandeln gab, war klar die
Umsetzung der Masseneinwanderungsiniti­
ative. Die langfristigen Auswirkungen dieser
Vorlage werden sicherlich einen spürbaren
Einfluss auf den Immobilienmarkt haben,
namentlich auf die Nachfrage nach Wohn­
raum, aber sicherlich auch auf die Preisent­
wicklung. Beim Wohnraum dürfte vor allem
die Nachfrage nach Mietwohnungen zurück­
gehen. Wenn aber – vereinfacht gesagt – die

80000 Personen, die bisher in den letzten
Jahren jeweils neu zugezogen sind und rund
30000 Wohnungen nachgefragt haben, auf
die Hälfte oder sogar weniger reduziert wer­
den, dann wird das mit Sicherheit auch mar­
kante Folgen für die Bauwirtschaft haben.

Hans Egloff (HE): Da ein grosser Teil der
Eigentümer auch Vermieter sind, werden
auch diese bis zu einem gewissen Grad be­
troffen sein. Noch bevor klar ist, wie die In­
itiative überhaupt konkret umgesetzt wird,
sind erste Folgen schon sichtbar: So beklag­
te sich ein Immobilienmakler bitterlich, dass
ein Käufer einer Liegenschaft kurz nach dem

Sessionsgespräch

Nach der Session des National­
rates diskutiert Hans Egloff, Nati­
onalrat und Präsident des HEV
Kanton Zürich und HEV Schweiz,
mit einem Gast aus dem National­
rat über Themen, die für Wohn­
und Grundeigentum von Relevanz
sind. Dies waren während der
Frühlingssession 2014 die Umset­
zung der Masseneinwanderungs­
initiative, Massnahmen gegen
eine allfällige regionale Über­
hitzung des Immobilienmarktes,
Chancen und Risiken der Ecopop­
Initiative sowie der Initiative für
einen Mindestlohn und Einschrän­
kungen bei Barzahlungen.
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Es ist allerdings sehr fraglich, ob die Annah­
me der Mindestlohninitiative tatsächlich dazu
führt, dass sich mehr Menschen nun höhere
Miete leisten können…

HE: Der HEV setzt sich ja nicht nur für die
Wahrung und den Schutz des Wohn­ und
Grundeigentums ein, sondern auch für die
Respektierung und Wahrung der Freiheits­
rechte. Diese Initiative ist klar eine ungerecht­
fertigte Einschränkung der unternehmeri­
schen Freiheit.

Einschränkung von Barzahlungen
auf CHF 100000.–

HE: Ich bin ein Krimifan und schaue schon
seit Jahren, wann immer mir es meine Agen­
da erlaubt, am Sonntagabend den «Tatort».
Und selbst hier treten spätestens seit den
70er Jahren keine Bösewichte mit schwarzen
Köfferchen mehr auf, die ihr Schwarzgeld
waschen wollen. Es ist also eine falsche Vor­
stellung, dass im heutigen Immobilienhandel
im grossen Stil durch hohe Bargeldzahlungen
Schwarzgeld gewaschen wird. In der Regel
wird auch in diesem Bereich der Geldtransfer

über Banken abgewickelt. Gleichzeitig ist der
«Grenzwert» von CHF 100000.– hoch ge­
nug, so dass etwa Anzahlungen bei Immo­
bilienkäufen, die bar geleistet werden sollen,
noch möglich sind.

HB: Ich lehne diese Einschränkung aus
grundsätzlichen Überlegungen ab. Der Be­
trag wird willkürlich festgelegt und ist eine
unnötige Beschränkung der persönlichen
Freiheit. Man löst damit ein «Scheinprob­
lem», das sich in der Schweiz praktisch nicht
stellt. Diese neuerliche Massnahme muss
kontrolliert und durchgesetzt werden, womit
zusätzlicher administrativer Aufwand ent­
steht, der irgendwie bezahlt werden muss.
Ich bin prinzipiell dagegen, dass für einige
wenige Fälle eine ganze Verwaltungsmaschi­
nerie in Gang gesetzt wird, für die es keinen
tatsächlichen Handlungsbedarf gibt. Zudem
fürchte ich, insbesondere wenn ich sehe, wie
in unseren Nachbarländern die «finanzielle
Freiheit» der Bürger zunehmend einge­
schränkt wird, dass dies erst der Anfang ist
und weitere Einschränkungen schon in Bälde
folgen werden. ■

Heinz Brand

Jahrgang 1955, verheiratet und Vater einer erwachsenen
Tochter, Bürger von Trachselwald (BE) und wohnhaft in
Klosters­Serneus, sitzt seit 2011 für die SVP des Kantons
Graubünden im Nationalrat. Heinz Brand ist Jurist und heu­
te als Berater tätig, zuvor hat er während fast 25 Jahren das
kantonale Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht des Kantons
Graubünden geführt. Zwischen 1991 und 2002 war Brand
Gemeinderat von Klosters­Serneus, von 1993 bis 2002 Prä­
sident und von November 2003 bis November 2007 Vize­
präsident der SVP Klosters­Serneus. Seit Januar 2012 ist er
Präsident der SVP Graubünden. Die SVP Graubünden hat
Heinz Brand kürzlich einstimmig als Regierungsratskandi­

daten für die Wahlen vom 18. Mai 2014 nominiert. Seine Freizeit verbringt er mit Skifah­
ren, Langlaufen, Mountainbiken, Kochen, Lesen, Kunst und Architektur.
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sturzflugartig zurückgegangen. Das Grund­
eigentum kommt also weiter unter Druck.

HE: Fachleute interpretieren den steigen­
den Leerbestand an Büro­ und Gewerberäu­
men in der Regel als klaren Indikator, dass es
im Laufe der nächsten Monate und Jahre
auch im Wohnbereich zu einer «Beruhigung»
kommen wird. Die jetzt eingeführten Mass­
nahmen werden also mit grosser Wahrschein­
lichkeit nicht die erwünschte Wirkung erzie­
len, sondern einzig mehr Verwaltungsaufwand
produzieren, auf Kosten der Vermieter und
Eigentümer.

HB: Die Zunahme von Leerraum lässt sich
im Wohnbereich bereits heute gut erkennbar
feststellen: In gewissen Bündner Tälern – ins­
besondere in der Peripherie – steht viel und
immer mehr Wohnraum leer. Grund dafür ist
vor allem die kontinuierliche Abwanderung
der Bevölkerung in die grösseren Agglome­
rationen als Folge des Arbeitsplatzverlustes.
Dies führt dazu, dass gewisse Dörfer oder
Regionen vor dem Ausverkauf zu stehen
scheinen.

Ecopop-Initiative vom Ständerat abgelehnt
HE: Der Ständerat hat diese Vorlage ja

«überdeutlich» – bei einer Enthaltung und
einer Zustimmung – abgelehnt. Und dies zu
Recht: Im Gegensatz zur Masseneinwande­
rungsinitiative ginge bei einer Annahme der
Ecopop­Vorlage jeder Spiel­ und Freiraum
komplett verloren. Die konkreten mengen­
mässigen Vorgaben der Initiative sind extrem
einschneidend.

HB: Ich bin sogar der Ansicht, dass die
Ecopop­Initiative aufgrund der rigiden und
konkreten zahlenmässigen Vorgaben prak­
tisch nicht umsetzbar ist. Wenn die Zuwan­
derung auf 0,2 Prozent beschränkt wird,
dann sind dies derzeit konkret noch rund
16000 Personen pro Jahr, die in der Schweiz
eine neue Aufenthaltsbewilligung erhalten

können. Dies entspricht in etwa der Summe
der nachgezogenen ausländischen Ehegat­
tinnen und ­gatten von Schweizer Bürgerin­
nen und Bürgern samt deren Kinder sowie
der ausländischen Rückkehrer in die Schweiz.
Diese massive Einschränkung würde mit
Bestimmtheit die ganze Schweizer Wirt­
schaft – nicht nur die Bau­ und Immobilien­
branche – in arge existentielle Bedrängnis
bringen. Bei diesen rigiden Beschränkungen
wäre die Rekrutierung ausländischer Spezi­
alisten tatsächlich nicht mehr möglich.

Zudem scheint mir die von den Initianten
verfolgte Idee, wonach die Schweiz als klei­
ne Nation Einfluss nehmen kann und soll auf
das globale Geburtenwachstum, doch etwas
sehr gewagt. Diese Optik und die damit ver­
bundenen Handlungsmöglichkeiten scheinen
mir nicht den realen Begebenheiten zu ent­
sprechen.

Mögliche Auswirkungen der
Mindestlohninitiative

HE: Eine Annahme würde ganz klar zu
einer Verteuerung verschiedenster Lebens­
bereiche führen. Insbesondere in grenz­
nahen Gebieten käme es zudem klar zu
Verlagerungen und zum Abbau von Arbeits­
plätzen. Im Tessin etwa, aber auch in der
Westschweiz, müsste mit dem Wegzug
vieler Firmen gerechnet werden. Damit wür­
de die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz
deutlich leiden.

HB: Gleichzeitig würde die Attraktivität
der verbleibenden Unternehmen gegenüber
dem benachbarten Ausland weiter steigen.
Es könnte also einerseits zu einer Auslagerung
von Stellen mit tiefen Löhnen und anderseits
zu einer generellen Anhebung des Lohnni­
veaus kommen, was die Wettbewerbsfähig­
keit des Landes abermals schwächen würde.
Auch diese Entwicklung hätte sicherlich einen
Einfluss auf die Nachfrage nach Wohnraum.
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Der HEV Zürich wächst und wächst
Im März durfte Albert Leiser, Direktor HEV Zürich, das 19000. Mitglied des HEV Zürich
willkommen heissen. Mit Mario Babini hat der HEV Zürich nicht «nur» ein neues Mitglied
gewonnen, sondern eines, dessen
Unterstützung als neu gewählter
Gemeinderat besonders wertvoll
sein wird. An umstrittenen Fragen,
welche das Grundeigentum be­
treffen, fehlt es ja gerade in der
Stadt Zürich beileibe nicht. Als
Bewohner eines 1898 in der Enge
gebauten Hauses, welches seit den
30er­Jahren der Familie gehört, ist
er mit den Freuden und Sorgen
eines Zürcher Hauseigentümers
bestens vertraut und schätzt die Unterstützung des HEV sowohl in vielen praktischen
Belangen der Liegenschaftsverwaltung als auch auf dem politischen Parkett.

Der HEV Kanton Zürich zählt knapp 70000 Mitglieder, der HEV Schweiz über 320000.

Wir gratulieren
Ernst Schibli, Präsident des HEV Bezirk Dielsdorf, SVP, Hans­Peter Portmann, FDP, und
Beat Walti, FDP, rücken für die per Ende der Frühlingssession zurückgetretenen Hans
Kaufmann, SVP, Filippo Leutenegger, FDP, und Markus Hutter, FDP, in den Nationalrat nach.
Der HEV Kanton Zürich freut sich über die Verstärkung in Bern.

Aus den Sektionen
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Aus dem Kantonalverband

Richterswil www.hev-richterswil.ch

P: Dr. iur. Peter P. Theiler
R: keine tel. Auskünfte; pers. Auskünfte in

der Regel am 2. Donnerstag jeden Monats,
18.00 –19.00, im Gemeindehaus II,1. Stock

Rüti und Umgebung www.hev-rueti.ch

GS:HEV Rüti und Umgebung
Dorfstrasse 4, Postfach 230, 8630 Rüti
Tel. 055 251 00 51, Fax 055 251 00 50

P: Thomas Honegger, praesidium@hev­rueti.ch
R: Thomas Honegger lic.iur. RA, Inhaber

Zürcher Notarpatent, Tel. 055 246 31 50
Christoph Lerch lic.iur. RA
Tel. 044 210 11 55
rechtsberatung@hev­rueti.ch

Schlieren www.hev-schlieren.ch

P: Peter Voser
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Thalwil–Rüschlikon–Oberrieden

www.hev-rueschlikon.ch
P: Philipp Hüppi, philipp.hueppi@hev­thalwil.ch

Etzlibergstr. 41, 8800 Thalwil

Uster www.hev-uster.ch

P: Rolf Denzler, Tel. 044 292 32 14
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

Tel. 044 250 22 22

Wädenswil www.hev-waedenswil.ch

GS:Acanta AG info(@)hev­waedenswil.ch
Tel. 044 789 88 90

P: Christian J. Huber

Wallisellen und Umgebung

www.hev-wallisellen.ch
P: René Keller rene.keller@hev­wallisellen.ch

c/o Keller Immobilien­Treuhand AG
Kirchstrasse 1, 8304 Wallisellen
Tel. 044 800 85 85, Fax 044 800 85 90

R: RA Dr. Stefan Schalch
RA lic. iur. Christopher Tillman
Legis Rechtsanwälte AG
Forchstr. 2, Kreuzplatz, 8032 Zürich
Mo–Fr: 9.00–12.00/14.00–17.00
Tel. 044 560 80 08

Weiningen www.hev-weiningen.ch
P: Dr. Furio Molteni
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Wetzikon www.hev-wetzikon.ch
GS:HEV Wetzikon und Umgebung

8620 Wetzikon
Tel. 044 932 44 77, Fax 044 939 12 36
info@hev­wetzikon.ch

P: Annelies Schneider­Schatz
Tel. 044 939 11 87
praesi@hev­wetzikon.ch

R: Peterhans Mario lic.iur. RA
Tel. 044 931 00 31
rechtsdienst@hev­wetzikon.ch
Eugen Iten
Tel. 043 488 20 20
rechtsdienst2@hev­wetzikon.ch

Region Winterthur www.hev-win.ch
GS:Lagerhausstrasse 11, info@hev­win.ch

8401 Winterthur,
Tel. 052 212 67 70, Fax 052 212 67 72

P: Markus Hutter
R: Mo–Fr: 9.00–11.30

pers. Beratung nach Vereinbarung

Zürich www.hev-zuerich.ch
GS:Albisstrasse 28, hev@hev­zuerich.ch

Postfach, 8038 Zürich
Tel. 044 487 17 00, Fax 044 487 17 77

P: Dr. Christian Steinmann
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.00–17.00

Tel. 044 487 17 17
persönliche Beratung nach Vereinbarung
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Dübendorf www.hev-duebendorf.ch

P: Jörg Gossweiler
joerg.gossweiler@hev­duebendorf.ch
Zimikerried 20, 8603 Schwerzenbach
Tel. 044 820 03 43, Fax 043 355 24 59

R: persönliche Auskünfte nach telefonischer
Vereinbarung

Engstringen www.hev-engstringen.ch

P: Fritz Rakeseder
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Horgen www.hev-horgen.ch

GS:Baumgartner Immobilien AG,
Einsiedlerstrasse 159, 8810 Horgen,
Tel. 044 725 21 14

P: Bruno Cao info@hev­horgen.ch
R: RA lic. iur. Martina Sieber Lüscher

Mediatorin SVM
Di: 14.00–16.00, Tel. 044 770 13 77

Kilchberg www.hev-kilchberg.ch

P: Jürg Lehner info@hev­kilchberg.ch
Bergstrasse 12, 8802 Kilchberg
Tel. 044 715 40 14, Fax 044 715 55 72

Kloten www.hev-kloten.ch

GS:Treuhand Abt AG, 8152 Glattbrugg
Barbara Zika, Tel. 044 874 46 46

P: Jürg Egger
R: Egger Immobilien, Jürg Egger,

mail@egger­immobilien.ch,
Birchwilerstrasse 4, 8303 Bassersdorf,
Telefon 044 803 03 04,
Mo–Fr: 8.00–12.00/13.30–17.30

Küsnacht www.hev-kuesnacht.ch

P: Markus Dudler
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.30–17.00

Tel. 044 266 15 00

Meilen www.hev-meilen.ch

P: Dr. Toni Fischer toni_fischer@bluewin.ch
Dorfstrasse 94, 8706 Meilen
Tel. 044 923 31 91, Fax 044 923 01 59

R: Mo–Fr: übliche Bürozeit

Sektionen-Info
P: Präsident/in
VP: Vizepräsident/in
R: tel. Rechtsauskunft, wo keine separate

Tel.­Nr., erteilt P/GS Auskünfte
GS: Geschäftsstelle

Adliswil www.hev-adliswil-langnau.ch
P: Barbara Gautschi

info@hev­adliswil­langnau.ch
c/o Entrée Arch., Albisstr. 68, 8134 Adliswil
Tel. 043 377 19 19, Fax 043 377 19 17

R: keine persönlichen Auskünfte,
nur tel. Auskünfte, kein Aktenstudium

Albis www.hev-albis.ch
P: René Homberger
R: Mo–Fr: 8.30–11.30/13.30–16.00,

Tel. 044 763 70 80

Birmensdorf – Uitikon – Aesch
www.hev-birmensdorf.ch

P: Caesar Pelloli info@hev­birmensdorf.ch
Rebhalde 13, 8903 Birmensdorf
Tel. 044 737 11 19

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00
HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Bülach www.hev-buelach.ch
P: Christian Weber hev.buelach@bluewin.ch

Postfach 516, 8180 Bülach
Tel. 076 321 18 27

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00
Meier & Partner Immobilien und
Verwaltungs AG, Tel. 044 860 33 66

Dielsdorf www.hev-dielsdorf.ch
P: Ernst Schibli
R: Tel. 044 840 60 36

Dietikon – Urdorf
www.hev-dietikon-urdorf.ch

P: Hans Schenk info@hev­dietikon­urdorf.ch
Staffelackerstrasse 25, 8953 Dietikon
Tel. 044 741 45 30, Fax 044 741 45 30

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00,
HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20
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Neidkultur

Nationalrat
Hans Egloff,

Präsident
HEV Kanton Zürich

In den vergangenen Wochen bin ich
als Gast zu einigen Generalversammlun­
gen in die Sektionen eingeladen worden.
Interessanterweise – es ist wohl eher gar
beängstigend – haben viele Sektionsprä­
sidenten in ihren Begrüssungsansprachen
gleiche Themen angesprochen. Neben
den klassischen HEV­Kernthemen wurde
allenthalben die rundum herrschende An­
spruchshaltung getadelt.

In den vergangenen Monaten – in den
nächsten geht es gleich weiter – sind und
werden Themen und Abstimmungsvor­
lagen diskutiert wie Maximallohn (1:12),
Minimallohn, Bonzensteuer, Pauschal­
besteuerung oder (schon wieder!) eine
Erbschafts­ und Schenkungssteuer. Die
Liste dieser linken Vorstösse und Postula­
te – die beliebig verlängert werden kann
– bezweckt eigentlich nichts anderes als
eine Umverteilung des Kapitals, ein uraltes
sozialistisches Anliegen.

Ich möchte daher noch etwas weiter
gehen als die vorerwähnten Sektionsprä­
sidenten. Vor allem die politische Diskus­
sion und Auseinandersetzung ist eigentlich
geprägt von einer Neidkultur. Wer fleissig
und arbeitsam ist und etwas erreicht hat,
wer etwas besitzt, wird beargwöhnt: Ent­
weder ist er ein Abzocker, hat gestohlen
oder er hat sein Vermögen geerbt – was
per se auch schon schlecht zu sein scheint.
Und so sucht man nach Möglichkeiten,
dem Eigentümer dieses Vermögen weg­
zunehmen oder wegzubesteuern oder ihn
sonst in seinen Eigentumsrechten zu be­
schneiden.

Voraussichtlich im Herbst werden wir
über die Volksinitiative «Für mehr bezahl­
baren Wohnraum» abstimmen können

bzw. müssen. Hinter diesem wohlgewähl­
ten Titel – wer will schon unbezahlbaren
Wohnraum – versteckt sich nichts anderes
als die Möglichkeit zur teilweisen Enteig­
nung der Grundeigentümer. So soll das
Planungs­ und Baugesetz wie folgt ge­
ändert bzw. ergänzt werden: «Für ganze
Zonen, Gebiete oder einzelne Geschosse,
deren Nutzung ganz oder teilweise zu
Wohnzwecken vorgeschrieben ist, kann
ein Mindestanteil festgelegt werden, der
nach den Grundsätzen der Kostenmiete zu
vermieten ist.» Nach den staatlich über­
wachten Mietzinsen folgt damit das staat­
liche Mietzinsdiktat. Oder auf den Punkt
gebracht: Der Vermieter soll auf jegliche
Rendite verzichten müssen, Umverteilung
eben… oder Neidkultur! ■
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